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Folie 1 

TOP 5    Finanzlage der EKvW

West fälische Landessynode
24 . November 20 25

 

 

 

Hohe Synode, liebe Geschwister,  

 

vor einem Jahr haben Sie mich gewählt, seit zehn lebhaften Monaten arbeite ich in der 

Landeskirche. Ich bin sehr freundlich aufgenommen worden, erfahre große Unterstützung und 

bin dankbar dafür.  

Einige von Ihnen haben mich beruhigt und gesagt, sie erwarteten gar nicht, dass ich alle Probleme 

im ersten Jahr löse. Danke dafür, genau so ist es auch gekommen.  

 

Beginnen möchte ich mit dem Thema, das als unmittelbare „Hausaufgabe“ auf dem Tisch liegt: 

Dem Haushaltssicherungskonzept der Landeskirche und einem Ausblick auf die 

Ausgabenplanung der nächsten Jahre.  

 

Ich zeige Ihnen dazu zwei Folien.  

 

Die erste Folie zeigt, wie viel Geld denn nach dem vorliegenden Verteilungsvorschlag bereitsteht, 

sozusagen „das Geldangebot“.  
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Folie 2 

 

 

Die Säulen stellen insgesamt die erwarteten Kirchensteuereinnahmen der nächsten Jahre dar. 

Natürlich gibt es noch andere Einkünfte, die zum Glück an Bedeutung gewinnen. Die bleiben aber 

bei den jeweiligen Rechtsträgern. Wir gehen davon aus, dass die Kirchensteuereinnahmen auch 

künftig betraglich nur wenig sinken, aber wegen Kaufkraftverlusten die Einsparnotwendigkeiten 

erheblich sind.  

 

Ganz oben sehen Sie in Bronze den „Anspar-Betrag“, den wir angesetzt haben für die schrittweise 

Schließung der Deckungslücke im Bereich der Altersvorsorge und Beihilfe. Ich gehe gleich noch 

darauf ein. Und im Tagungs-Finanzausschuss wird das wohl DAS Thema werden. 

 

Sie sehen, dass nach dieser Planung alle kirchlichen Träger den „Anspar-Betrag“ gemeinsam 

ermöglichen:  Unterhalb der bronzefarbenen Beträge bleiben die Größenverhältnisse gleich und 

die Summen sinken deutlich. Sie sehen unten in Dunkelrot den allgemeinen Haushalt der 

Landeskirche selbst, der auf 9% des KiSt-Verteilbetrags begrenzt ist. Dieser Haushalt enthält z.B. 

die landeskirchlichen Schulen. Er ist es auch, der der Haushaltssicherung unterliegt. 

 

Und Sie sehen den Gesamtkirchlichen Haushalt, hier in Dunkelgrün eingetragen. Aus diesem 

Haushalt werden übergreifende Aufgaben bestritten, z. B. die Notfallseelsorge, aber auch 

Betriebsaufgaben wie z. B. gemeinsame IT-Aufwendungen. Maximal 11% der Verteilsumme 

sollen hierfür verwendet werden. Diese 11% sind hier dargestellt. 
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Soweit das „Geldangebot“. Kommen wir mit diesem Geld aus? Wie ist, sozusagen, unsere 

„Geldnachfrage“? 
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Folie 3 
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Hier noch einmal die beiden Haushalte, die wir über die Finanzplanung steuern. Pfarrbesoldung 

lassen wir hier beiseite, denn die steuern wir über den Pfarrstellenplan.  

 

Die orange Linie zeigt die Haushaltsplanung, die in dieser Synode zur Entscheidung vorliegt.  

 

Im Gesamtkirchlichen Haushalt liegen wir aktuell deutlich unter der Vorgabe, haben also noch 

„Luft“! Im allgemeinen Haushalt kämpfen wir uns herunter auf einen Wert knapp oberhalb der 

9%-Grenze und wollen das bei sinkenden Zuweisungen weiter durchhalten – mithilfe des 

Haushaltssicherungskonzepts der Landeskirche. 

 

An dieser Stelle ein paar Hinweise zu diesem Konzept.  

 

Das HSK der Landeskirche liegt zu dieser Synode vor und soll am Mittwoch beschlossen werden. 

Herzlichen Dank an dieser Stelle an Frau Dr. Christiane Spieker und ihr Team, Kerstin Speckmann 

und Stefan Dyck. 

Und besonders herzlichen Dank an alle leitenden Mitarbeitenden des LKA, ohne deren Ideen, 

Sparwille und aktive Mitarbeit das HSK nicht ins Ziel gekommen wäre!  

 

Ein bisschen Erwartungsmanagement muss ich aber trotzdem betreiben. 
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Ein signifikanter Teil der Einsparungen kommt aus Maßnahmen, bei denen andere mitspielen 

müssen. Mit den Beteiligten müssen gute Lösungen gefunden werden. Das ist zum Teil schon 

gelungen. Zum Teil stehen die Diskussionen und Lösungen noch aus und im HSK ist nur ein Ziel 

formuliert. Für diese Arbeitsfelder haben wir sogenannte Fokusprojekte definiert.  

 

Das größte Fokusprojekt sind die landeskirchlichen Schulen, wo z. B. auch freiwillige 

Elternbeiträge und punktuell höhere kommunale Zuschüsse anvisiert sind, aber eben erst noch 

eingeworben werden müssen. Übrigens: Im Haushalt sind Finanzmittel für die Bau-

Instandhaltung bewusst in erheblicher Höhe angesetzt (5,2 Mio. EUR für 2026), aber eine 

flächendeckende Sanierung der Schulgebäude ist nicht gerechnet und auch noch nicht 

durchfinanziert. Das Thema schauen wir uns zurzeit an. 

 

An der Stelle ein grundsätzlicher Punkt: Wir können jede kirchliche Tätigkeit in Frage stellen, z. B. 

eine landeskirchliche Schule. Darüber kann man reden – obwohl allein das Reden darüber 

Unsicherheiten sät, die nicht durchgehend hilfreich sind. Wir sollten m. E. mit Priorität die Art und 

Weise in Frage stellen, wie wir die kirchliche Tätigkeit erbringen – mit welchen Betriebsstrukturen, 

welchen Entscheidungsprozessen, welchem Digitalisierungsgrad. Jede gemeinnützige 

Organisation arbeitet daran, dass von einem Euro, den sie bekommt, möglichst viel bei den 

Menschen ankommt – und ein möglichst geringer Teil im eigenen Apparat hängenbleibt. Da 

müssen wir ran! 

 

Das HSK ist ein erster Schritt in diese Richtung. Noch sind es allerdings nur Planungen, die 

Umsetzung muss erfolgen. Wie heißt es bei Astrid Lindgren: Prahle erst, wenn du heimreitest.  

 

Zwei Anmerkungen habe ich noch: 

 

Erster Hinweis: Wir planen unsere Aufwände mit minimalen Puffern. Finanzielle Reserven 

müssen transparent sein. Das heißt auch, Finanzverantwortliche „finden“ kein Geld für ein 

Vorhaben. Wir könnten ja nur etwas finden, wenn wir es vorher versteckt hätten. Eichhörnchen 

verstecken ihre Vorräte, Kirche bitte nicht.  

 

Übrigens hat eine Studie in den USA herausgefunden, dass Eichhörnchen ca. 25% der von ihnen 

angelegten Vorräte nicht wiederfinden. Das muss uns zu denken geben… Also: Wir planen knapp 

und gehen lieber 1 x mehr in den Finanzausschuss.  
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Zweiter Hinweis: Das meiste Geld ist schon ausgegeben. Über die beiden Haushalte hinweg, die 

wir hier sehen, sind für das nächste Jahr 94% Prozent der Ausgaben bereits durch 

Anstellungsverträge, Mietverträge etc. verpflichtend ausgegeben.  

 

Ich bitte Sie deshalb herzlich, in den Ausschüssen dieser Synode mit Beschlüssen zurückhaltend 

zu sein, die zu spontanen größeren Geldausgaben führen.  

 

Soweit zu den Ausgaben und Einnahmen der Landeskirchlichen Haushalte. Wie steht es um die 

Vermögenssituation, also: Was haben wir auf der hohen Kante, und wem schulden wir wie viel? 
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Folie 4 

 

 

Hier sehen Sie eine Zusammenfassung der Bilanz 2024 der Ev. Landeskirche, Körperschaft des 

öff. Rechts.  

 

Im Frühjahr hatten wir 2023 vorgelegt, jetzt legen wir 2024 vor und sind damit auf dem Laufenden 

- fast. In der Herstellung der Prüfungsfähigkeit haben noch einen Rückstand, da müssen wir noch 

schneller werden. Geplant ist, in der Landessynode Herbst 2026 pünktlich den geprüften 

Jahresabschluss des Vorjahres zur Entlastung vorzulegen.  

 

Sie sehen unser Vermögen ganz links in Grautönen und in der Mitte in Blau unsere 

Verbindlichkeiten. Natürlich ist der bei weitem größte Posten die kalkulierte Zukunftslast aus 

Altersvorsorge und Beihilfe, soweit sie nicht schon von unserer Pensionskasse abgedeckt ist. – 

Wenn wir die Werte aus dem Vorjahr einblenden, sehen wir gegenüber 2023 positive, aber eher 

geringe Veränderungen. Ein klein wenig haben wir die Überschuldung unserer Bilanz abgetragen. 

Dabei sind die Rückstellungen aus demographischen Gründen noch etwas gestiegen, um rund 

19 Mio. EUR. Wir sind also „gegen den Strom geschwommen“ haben aber doch ein wenig Strecke 

gemacht.   

 

Das Wort „Rückstellung“ ist gefallen – eine große Herausforderung für uns ist die Deckungslücke, 

die durch unsere Altersvorsorge- und Beihilfeverpflichtungen entsteht. Diese Lücke muss in 

einem angemessenen Zeitraum geschlossen werden, wenn wir eine generationengerechte Kirche 

wollen, in der nicht unsere Kinder und Enkel unsere Schulden abzahlen müssen. Schulden, die 
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im Verhältnis um so schwerer zu stemmen sind, je kleiner wir in Zukunft in finanzieller Hinsicht 

werden.  

 

Ich halte es für leistbar,  

• Die Deckungslücke in nützlicher Frist zu schließen,  

• UND weiter unseren kirchlichen und diakonischen Auftrag zu erfüllen,  

• UND dabei als Kirche attraktive und sichere Arbeitsplätze zu bieten. 

 

Ich halte all das für leistbar. Aber wir müssen etwas dafür tun.  

 

Dazu zeige ich Ihnen ein weiteres Bild. 
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Folie 5 

•

•

•

 

 

Was Sie hier sehen, ist jetzt eine Langfrist-Schätzung der Einnahmen und Ausgaben der gesamten 

EKvW.  

 

In langfristigen Schätzungen steckt viel Unsicherheit, bitte nähern Sie sich den Zahlen mit der 

notwendigen Skepsis.  

 

Was deutlich wird: 

 

- Selbst wenn die Kirchensteuereinnahmen halbwegs stabil bleiben, haben wir 

Konsolidierungsaufgaben. Die Rückkehr in positive Haushaltsergebnisse ist nur möglich, 

wenn wir auf Kurs bleiben und auf allen Ebenen an unseren Strukturen arbeiten.  

 

- Wir müssen jetzt die Geschwindigkeit erhöhen, was die Schließung der Deckungslücke für 

Altersvorsorge und Beihilfe betrifft – obwohl es gerade jetzt besonders schwierig ist. Die 

Alternative wäre, auf die Kirchensteuereinnahmen in 10, 15 Jahren zu hoffen und das 

Problem der nächsten Generation zu überlassen. Daher der Vorschlag unserer 

Haushaltsplanung, nach einem „sanften“ Einstieg in 2026 in den Folgejahren auf jährliche 

Ansparbeträge von 75 Mio. EUR zu kommen und die Deckungslücke perspektivisch bis 2045 

zu schließen.  
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Über die Ansparbeträge werden wir natürlich synodal von Jahr zu Jahr entscheiden. Ich empfehle 

dabei den regelmäßigen Blick auf den Abbaupfad, damit die Perspektive 2045 erreichbar bleibt.  

 

 

Nochmals ein Blick auf die Folie: Kann es sein, dass Kirchenkreise und Gemeinden 

zusammengenommen rote Zahlen schreiben? Wenn ja, wieviel Vermögen steht dem entgegen? 

Wie lange können wir das machen? Was dürfen wir gemeinsam zulassen? 

 

Diese Fragen hängen eng zusammen mit einem Thema, das derzeit auch nicht zur Vertiefung 

persönlicher Freundschaften beiträgt – den landeskirchlichen Genehmigungsvorbehalten.  

 

Gerne möchte ich mit Ihrer Unterstützung zu einer Reduzierung der landeskirchlichen 

Genehmigungsvorbehalte kommen. Das bezieht sich besonders auf Haushaltsgenehmigungen. 

Da müssen wir zu neuen Lösungen kommen.  

 

Bei immobilienbezogenen Vorgängen liegen die Dinge aus meiner Sicht komplizierter. Einerseits: 

Mehr Geschwindigkeit und Planbarkeit insbesondere bei Immobilienverkäufen sind dringend 

geboten. Andererseits: Notwendige Voraussetzungen, um die Bearbeitung allein den 

Kirchenkreisen zu überantworten, sind zumindest nach meiner Wahrnehmung in weiten Teilen 

nicht gegeben. Deswegen möchte ich in den nächsten Monaten mit den Verantwortlichen in 

Kreisen und Landeskirche daran arbeiten, dass wir in den bestehenden Verantwortlichkeiten 

gemeinsam besser werden. Dafür bitte ich Sie um einen kleinen Vertrauensvorschuss.   

 

Zum Schluss ein kleiner persönlicher Ausblick.  

 

In den kommenden Jahren werden wir mit geringeren finanziellen Mitteln auskommen und, so 

meine Hoffnung, unser Glaube wird uns helfen, dabei fröhlich und optimistisch zu Werke zu 

gehen.  

 

Damit das gut zusammengeht, werden die nächsten Schritte besser nicht Rasenmäher-methode 

oder reiner Rückbau heißen. Ich bin überzeugt: Es muss ein von Inhalten geleiteter 

Erneuerungsprozess sein.  
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Ich biete Ihnen an, den ökonomischen Teil eines solchen Prozesses mit organisieren zu helfen. 

Damit die finanziellen Mittel …  

• NICHT automatisch dahin gehen, wo am lautesten geschrien wird,  

• NICHT automatisch dahin, wo jemand vor Jahren einen Sondertopf erfunden hat,  

• NICHT automatisch dahin, wo eine Behörde oder Oberbehörde sitzt,  

• AUCH NICHT automatisch dahin, wo man das primäre Zugriffsrecht auf das anvertraute Geld 

fremder Leute juristisch belegen kann, aber meint, über die Wirkung der Verwendung nicht 

Rechenschaft ablegen zu müssen – 

 

sondern dahin, wo diese Kirche in ihrem Auftrag am wirksamsten ist. Dafür brauchen wir ein gutes 

Verständnis, was unser Auftrag ist. Und wir brauchen Kriterien, anhand derer wir kirchliche 

Wirksamkeit messen – über ganz unterschiedliche kirchliche Handlungsfelder hinweg. Wenn Sie 

diesen Weg gehen möchten - dann werden wir viel grübeln, ausgiebig streiten und in künftigen 

Synoden hoffentlich gemeinsam zu guten Ergebnissen kommen.  

 

Ich wünsche uns allen für die nächsten Tage Humor, Geduld, Nachsicht miteinander und Gottes 

reichen Segen.  
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Überweisungsvorschlag:  Tagungs-Finanzausschuss 
 
 
 



 

Der Ständige Finanzausschuss hat den Ergebnisbericht zum Haushaltssicherungskonzept der EKvW in 

seinen Beratungen vom 03.11.2025 zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Landessynode nimmt den Ergebnisbericht zum Haushaltssicherungskonzept der EKvW zur Kenntnis. 

 

 



Ergebnisbericht
Haushaltssicherungskonzept der EKvW

Dr. Ralf Henning Krause
Dr. Christiane Spieker

unter Mitarbeit von Kerstin Speckmann und Stefan Dyck

04. November 2025

Evangelische Kirche von Westfalen 
Das Landeskirchenamt 
Altstädter Kirchplatz 5 

33602 Bielefeld 
www.evangelisch-in-westfalen.de
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1 Geleitwort
Klug haushalten, Kirche groß denken, Spielräume eröąnen

Ein Delta von 28,2 Millionen EUR im Haushalt bis 2028 zu kompensieren, ist kein Pappen-
stiel. Das Team des Haushaltssicherungskonzepts hat sich dieser Mammutaufgabe ge-
stellt. Herausgekommen ist ein starkes Ergebnis. Die Botschaft des Berichts ist außeror-
dentlich ermutigend: Wir sind als Landeskirche in der Lage, Einsparungen zu erbringen.
Jeder Dezernent, jede Dezernentin hat einen wirksamen Anteil erbracht; in jedem Lei-
tungsfeld werden entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Der Zielwert von 9% wird fast
erreicht – Lessons learned. Das heißt auch: Wir werden den Pfad der Konsolidierung nicht
verlassen, bis wir einen vollständig ausgeglichenen Haushalt 2028 vorlegen können.
Ich danke Dr. Ralf-Henning Krause sowie Dr. Christiane Spieker und ihren Mitarbeitenden
für die enorme Arbeit der vergangenen Monate, für unzählige Gespräche, für Geduld und
Sorgfalt im Detail, für hervorragenden ökonomischen Sachverstand und für die Erstel-
lung des Ergebnisberichtes. Dieser Bericht bietet mehr als Zahlen. Er fordert uns alle auf,
jetzt entscheidende Fragen zu stellen: Wie richten wir uns als Kirche aus? Wofür setzen
wir uns ein? Die Knappheit von Ressourcen kann auch eine sinnvolle Funktion haben. Sie
fordert uns nämlich heraus, Entscheidungen zu treąen, Dinge zu lassen und bewusst 
Spielräume zu eröąnen für unsere Bilder von Kirche.
Mein Bild von Kirche ist geprägt von Menschen: So viele engagieren sich in der Kirche,
setzen sich ein für andere und mit anderen, machen Musik, beten, segnen, leisten Frie-
densdienste, feiern Gottesdienste, halten Kirchen oąen, machen Jugendarbeit, besu-
chen Kranke, stärken Medienkompetenz von Kindern, sind auf social Media unterwegs
oder als Religionslehrer*innen in der Schule präsent. Ich finde es schön, ein Teil dieses
großen Bildes zu sein.
Denken wir groß über Kirche! Reden wir über den unschätzbaren Beitrag einer Kirche, die
mit rund 78.000 Ehrenamtlichen in vielen Bereichen wirkt. Wie gut, dass viele bewusst
Kirchensteuern zahlen und damit den gesellschaftlichen Beitrag der Kirche stärken. Re-
den wir aber auch über den Mehrwert, mit Gott im Leben zu rechnen. Es macht einen Un-
terschied, ob ich mein eigenes Leben und die Welt im Licht des Evangeliums sehe oder
diese Perspektive gar nicht kenne.
Eine kluge Ökonomie ist die Voraussetzung dafür, dass wir weiterhin wirksam sein kön-
nen und möglichst viele Menschen einbeziehen. Übrigens redet auch die Bibel von Öko-
nomie. Der Apostel Paulus wollte “für alle ans Licht bringen, was die Ökonomie des Geheim-
nisses Gottes ist.“ (Eph 3,9). Die Ökonomie Gottes - ein toller Begrią. In der Lutherüber-
setzung ist der Ausdruck Ökonomie leider rausgeflogen.
Ich gehe dieser Spur nach: “Ökonomie des Geheimnisses Gottes” - wie funktioniert die? Die
Ökonomie Gottes kalkuliert mit Knappheit und bringt ausgerechnet darin die Fülle der
Liebe Gottes zum Ausdruck! Paulus musste mit praktisch nichts kalkulieren. Er saß im Ge-
fängnis, als er diese Zeilen schrieb.
Nur noch ein Mitarbeiter ist ihm geblieben: Tychikus – ein Name, den heute keiner mehr
kennt. Ressourcen waren im Ganzen knapp. Im Rückblick betrachtet erscheint es extrem
unwahrscheinlich, dass sich am Ende des ersten Jahrhunderts das Christentum verbrei-
ten konnte. Das Geheimnis Gottes hat sich aber, aller Knappheit und Unwahrscheinlich-
keit zum Trotz verbreitet.
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Wenig Personal, wenig Geld und eine überbordende Botschaft für die Welt: Reichtum
Christi für alle. Diese Botschaft war einfach und öąentlich. Das ist sie auch heute für 
Westfalen. Ich freue mich, in der Evangelischen Kirche von Westfalen wirken zu dürfen
und gemeinsam mit Ihnen auf dem Weg zu sein.

Dr. Adelheid Ruck-Schröder
Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen



5

2 Grundausrichtung der Haushaltssicherung
2.1 Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept
Gemäß § 4 Finanzwesenverordnung (FiVO) ist auf eine Gefährdung der wirtschaftlichen
Handlungsfähigkeit mit geeigneten Maßnahmen, insbesondere mit einem Haushaltssi-
cherungskonzept zu reagieren. Für die Durchführung einer Haushaltssicherung ist die
FiVO-Richtlinie zu § 4, §14 und §15 FiVO „Wirtschaftliche Grundsätze, Gefährdung des Haus-
halts, Verfahren zur Haushaltsaufstellung, Genehmigungsvorbehalt bei Haushalten und Haus-
haltssicherungskonzept“ maßgebend.
Das Haushaltssicherungskonzept umfasst neben den Planzahlen für die Haushaltsmittel
mindestens
a) einen Vorbericht (vgl. Kapitel 3), aus dem sich die Ausgangslage, die Ursachen und die

aktuellen Entwicklungen ergeben,
b) die Gesamtkonzeption landeskirchlicher Aufgaben (Ergebnisse einer Aufgabenkritik,

vgl. Kapitel 4.1ą.),
c) ein daraus folgendes Nutzungskonzept für Gebäude und sonstiges Grundvermögen

(vgl. Kapitel 5.4),
d) die aus der Gesamtkonzeption folgende mittelfristige Personalplanung (vgl. Kapitel

5.5),
e) eine Maßnahmenbeschreibung, aus der sich die Höhe der finanziellen Auswirkungen

der vorgesehenen Einsparungen und Strukturveränderungen ergibt, mindestens in
der Struktur des Gliederungsplans (§ 5 FiVO, vgl. Kapitel 5 und Kapitel 6),

f) eine Gesamtübersicht über die Maßnahmen, aus der sich die Gesamtwirkung für den
geplanten Zeitraum des Konzeptes ergibt (vgl. Kapitel 5 und Kapitel 6 und Anlage 1),

g) Aussagen zu Kooperationen mit anderen Körperschaften (vgl. Kapitel 6).

2.2 Methodisches Vorgehen: Planungs- und Gestaltungsprozess
Für eine nachhaltige Haushaltssicherung verlangt die Erfüllung der Anforderungen ge-
mäß FiVO vor allem eine Entscheidungs- und Handlungsorientierung, die in einem me-
thodischen Vorgehen ihren Ausdruck findet: Die Phase der Entscheidungsvorbereitung
(Planung) ist durch eine systematische Potenzialerhebung gekennzeichnet mit dem Ziel,
innerhalb sämtlicher Leistungsbereiche, die durch den allgemeinen Haushalt finanziert
werden, mögliche Maßnahmen zur Aufwandsreduktion zu benennen und diese der Kir-
chenleitung zur Entscheidung vorzulegen.
Die Entscheidungsvorbereitung sieht vor, der Kirchenleitung Handlungsalternativen
vorzuschlagen, deren Auswirkungen in der Umsetzungsphase ökonomischen und kirch-
lichen (theologischen) Ansprüchen genügen. Auf diese Weise lassen sich in der Umset-
zungsphase durch Gestaltung die knappen sachlichen und personellen Ressourcen der
Kirche auftragsgemäß einzusetzen.
Im Rahmen der Mittelfristigen Haushaltsplanung und einer ergebnisorientierten Steue-
rung (Controlling) gilt es, die ökonomischen Auswirkungen der Umsetzung einzelner Ge-
staltungsmaßnahmen periodengerecht abzubilden – ökonomische Ergebnissicherung.
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Das methodische Vorgehen umfasst damit drei Phasen: (1) Planung; (2) Gestaltung; (3) 
Ergebnissicherung. Die erste Phase hat zum Ziel, über eine Potenzialliste mit Sparmaß-
nahmen und Konsolidierungspotenzialen zu verfügen. Die zweite Phase dient der Um-
setzung konkreter Sparmaßnahmen. In der Phase (3) sind sämtliche ökonomische Wir-
kungen in der Mittelfristigen Haushaltsplanung 2026 bis 2029 abzubilden. Der Anspruch 
einer Ergebnissicherung ruft ein Controlling auf, das über Abweichungen (Soll-Ist-Ver-
gleich: Haushaltsplanung – Haushaltsausführung) das wirtschaftliche Ergebnis kontinu-
ierlich steuert.
Die nachfolgende Abbildung fasst das methodische Vorgehen zusammen:

Abbildung 1: Methodisches Vorgehen im HSK-Projekt

2.3 Planungs- und Gestaltungsträger
Neben einem systematischen Vorgehen im Haushaltssicherungsprozess ist eine Projekt-
organisation wesentlich, die insbesondere bei der inhaltlichen Ausrichtung und Steue-
rung des Prozesses der Haushaltssicherung unterstützt. Der Prozess der Haushaltssiche-
rung in Form eines Projektes wurde im Kern von einem HSK-Projektteam entwickelt und 
umgesetzt: OKR Dr. Ralf Henning Krause (Finanzdezernent, Projektleitung), Dr. Christi-
ane Spieker (Projektmanagerin), Konzeptteam: Kerstin Speckmann, Stefan Dyck. 
Wesentliche Teile des Vorgehensmodells wurden mit Unterstützung des externen Bera-
ters (Dipl.-Kfm. Holger Mahnke) entwickelt und die ersten Schritte in die Maßnahmen-
generierung durch ihn begleitet. Aktive Unterstützung erfuhr das Kernteam auch durch 
die G-MAV und die Bereiche Ökonomie und Personal. In der Phase der Entscheidungsvor-
bereitung half ein Lenkungsausschuss dabei, Maßnahmenvorschläge für die Kirchenlei-
tung zu formulieren.
Gestaltungsträger*innen und damit verantwortlich für die Ausarbeitung und künftige 
Umsetzung von Maßnahmen der Haushaltssicherung sind die Dezernent*innen und die 
weiteren Führungskräfte im LKA. Sie wurden in allen Phasen des HSK-Projektes einge-
bunden. Ihre Beiträge haben das vorliegende Ergebnis ermöglicht. 



7

2.4 Ergebniszusammenfassung (Management Summary)
Nachfolgende Abbildung 2 beschreibt den Arbeitsstand zum Zeitpunkt der Synode im 
Mai 2025: Ausgehend von einem Konsolidierungs-Soll in Höhe von 28,2 Mio.€ wurde 
prognostiziert, dass sich der Aufwand (Plan) maximal um rund 35 Mio.€ durch die Um-
setzung von HSK-Maßnahmen und durch Bereinigungen reduzieren lässt und daraus 
ein KiSt-Bedarf in Höhe von 35,1 Mio.€ resultiert. Bereinigungen umfassen Beträge, die 
nicht im Jahresergebnis des allgemeinen Haushaltes darzustellen sind – dies sind insbe-
sondere Mittel der zentralen Pfarrbesoldung und der zentralen Beihilfe.

Abbildung 2: HSK per Mai 2025

Die Abbildung 3 zeigt das erzielte kumulierte Einsparpotenzial der Haushaltssiche-
rungs-Maßnahmen bezogen auf den Haushaltsansatz im Jahr 2028 insgesamt.

Abbildung 3: HSK per November 2025

Gegenüber dem Arbeitsstand im Mai 2025 sind in der Entscheidung der Kirchenleitung 
einige Maßnahmen gestrichen worden. Das Potenzial ist damit geringfügig reduziert.
Die HSK-Maßnahmen sind in der Darstellung unterschieden nach Maßnahmen, deren 
Einspareąekt sicher ist (z. B. weil eine Stelle eingespart wird, sodass der entsprechende 
Aufwand mit Sicherheit entfällt) und nach Maßnahmen, deren Einsparungseąekt ledig-
lich erwartet wird, z. B. wenn für das Tagungshaus Villigst durch die Umsetzung von 
HSK-Maßnahmen ein höher Umsatz angenommen wird.
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Die Haushaltsplanung 2028, die in 2025 vorgelegt wird, ist mit 41,3 Mio. € deutlich hö-
her, als das aus dem HSK geschätzte Einsparpotenzial vermuten lässt. Dies bedeutet
aber nicht, dass nur ein Teil der beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden soll.
Vielmehr ist der Grund, dass in der Haushaltsplanung 2028 durch die einzelnen Budget-
verantwortlichen konservativere Annahmen getroąen wurden. Da die Haushaltspla-
nung insgesamt im 9%-Korridor verbleibt, ist diese konservativere Planung gerechtfer-
tigt. Im Rahmen des Umsetzungscontrollings bleibt in den kommenden Jahren der
Spardruck aus dem HSK-Konzept unverändert aufrechterhalten.
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3 Finanzielle Ausgangslage und Konsolidierungs-Soll
3.1 Auftrag der Synode
„Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung mit der Fortsetzung des Projektes, um das
Konsolidierungs-Soll in Höhe von 28,2 Mio.€ zu decken und um einen Haushalt 2026 im No-
vember 2025 vorzulegen, der zeigt, dass der Haushaltsausgleich spätestens ab dem Haushalts-
jahr 2028 ohne Rücklagenverwendung erreicht wird. Die Landessynode bittet die Kirchenlei-
tung, auf einer Synodenversammlung im Mai 2025 über das erarbeitete Konsolidierungspo-
tenzial zu berichten und auf einer Synodalversammlung im September 2025 das umsetzungs-
reife Haushaltssicherungskonzept vorzustellen.“ Beschluss 5.1. (F)
Gemäß § 4, Abs. 4 Finanzwesenverordnung (FiVO) ist „auf eine Gefährdung der wirtschaft-
lichen Handlungsfähigkeit … mit geeigneten Maßnahmen, insbesondere mit einem Haushalts-
sicherungskonzept zu reagieren“.
Die Haushaltssicherung hat zum Ziel, die kirchliche Aufgabenerfüllung nachhaltig si-
cherzustellen. Dabei umfasst die Haushaltssicherung alle Maßnahmen zum Ausgleich
des aufzustellenden oder laufenden Haushaltes sowie zum Abbau von Haushaltsfehlbe-
trägen. Basis für die Haushaltssicherung ist eine durchzuführende Aufgabenkritik. Sie
beinhaltet strategische, planerische und strukturelle Neuordnungen im Hinblick auf
künftig noch finanzierbare Strukturen und Aufgabenfelder. Die Aufgabenkritik ist als
stetiger Prozess in das Haushaltssicherungskonzept und in die Haushaltsplanung einzu-
binden und führt zur Entscheidung darüber, welche Aufgaben künftig noch wahrgenom-
men und finanziert werden können.
Der Zeitraum, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich der EKvW zu erreichen ist, um-
fasst vier Jahre: 2025 bis 2028. Das Haushaltssicherungskonzept ist jährlich fortzuschrei-
ben und stellt die Grundlage für die Aufstellung des jeweils nächsten Haushaltsplanes dar.
Am 26.10.2023 wurde erstmalig das Projekt HSK.EKvW initiiert: Die Projektarbeit sollte in
einer Steuerungsgruppe und einer Projektgruppe erledigt werden. Entstanden ist ein Ab-
schlussbericht der Steuerungsgruppe, der eine umfangreiche Liste von Reduktionsmög-
lichkeiten (45 Vorschläge) zum Inhalt hat und seine Ergänzung findet in einer ähnlich
langen Liste mit Vorschlägen für die Kürzung von Zuschüssen. Der Abschlussbericht der
Steuerungsgruppe wurde der 19. Westfälischen Landessynode, 03.-04.05.2024, vorge-
legt.
Ab Sommer 2024 fanden die Überlegungen zur Haushaltssicherung durch die Mandats-
übernahme des externen Beraters, Dipl.-Kfm. Holger Mahnke ihre Fortsetzung. Grund-
lage war nun die Mittelfristige Haushaltsplanung 2025 bis 2028. Das Projekt „Umsetzung
Haushaltssicherungskonzept 2025 bis 2028“ wurde neu strukturiert: Ausgehend von
dem Ansatz der Mittelfristigen Haushaltplanung 2025 bis 2028 gilt es, flächenende-
ckend Maßnahmen zu entwickeln und deren Konsolidierungsbeiträge aufzuzeigen.
Entsprechend der kirchenrechtlichen Vorgabe gilt das „Rechnerische Konsolidierungs-
Soll“ in Höhe von 28,2 Mio.€ als die zentrale Zielgröße in der Phase der Haushaltssiche-
rung.
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3.2 Rechnerisches Konsolidierungs-Soll
Für die Ermittlung der Höhe des „Konsolidierungs-Solls“ ist der Ansatz der Mittelfristigen
Haushaltsplanung 2025 bis 2028 gemäß Synodenbeschluss maßgebend (Konsolidie-
rungs-Soll: 28,2 Mio.€ im Planungsjahr 2028).
Im Rahmen der Mittelfristigen Haushaltsplanung 2025 bis 2028 resultiert aus der Haus-
haltsplanung 2025, einschließlich der mittelfristigen Planung 2026 bis 2028, ein Konso-
lidierungs-Soll in Höhe von 28,2 Mio.€ im Planungsjahr 2028. Betrachtet werden dabei
vornehmlich Planmaßnahmen für die Haushaltsperiode 2025, da nur diese in der Synode
beschlossen werden respektive beschlossen worden sind.
Für die Folgejahre wird der Planansatz aus 2025 gemäß § 13 FiVO für eine mittelfristige
Haushaltsplanung anhand von Rahmendaten mit Preissteigerungen hochgerechnet.
Die gewählte Planungssystematik sieht bislang davon ab, den gemäß § 18 FiVO gefor-
derten Zusammenhang zwischen Zielsetzungen und den zur Zielerreichung notwendi-
gen Ressourcenverbräuchen anforderungsgerecht und ergebnisorientiert abzubilden:
Ziele, Aufgaben, Ressourceneinsatz werden bislang nicht in ein angemessenes Verhält-
nis gesetzt. Vielmehr wird implizit davon ausgegangen, dass Ressourcen auch künftig in
einem ausreichenden Maße zur Verfügung stehen und für sämtliche Tätigkeiten gemäß
Status quo fortgeführt werden können.
Erkenntnis (1): Eine Planungssystematik, die keine Aufgabenkritik vorsieht, schaąt Bedingun-
gen, die ineĆziente Ressourcenverbräuche (Ressourcenverschwendung) und schließlich ein
Haushaltsdefizit begründen. Wir befinden uns mitten in einem stetigen Veränderungsprozess,
dessen wir uns bislang nicht bewusst gewesen sind.

Des Weiteren sehen die bisherige Planungsmentalität und § 25 FiVO 2 (2) vor, Haus-
haltsdefizite durch Rücklagenentnahmen oder durch vorhandene kumulierte Ergebnis-
vorträge auszugleichen. Rücklagen sind in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals. Das Ei-
genkapital wird durch die erzielten Jahresergebnisse beeinflusst. Gewinne erhöhen das
Eigenkapital, Verluste mindern es.
Ist das Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht, steht kein eigenes Vermögen mehr zur
Verfügung, um die Tätigkeit zu finanzieren. Der Verbrauch an Rücklagen mindert aktiv
das Eigenkapital und verringert die Möglichkeit, etwaigen finanzielle Risiken zu begeg-
nen. Um das Eigenkapital möglichst zu erhalten, gilt es darauf zu achten, dass nicht
mehr Ressourcen verbraucht werden als in einem Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
Eine geplante Rücklagenentnahme zeigt bereits, dass die für das Jahr zur Verfügung ste-
henden Ressourcen überschritten werden. Sonderposten unterscheiden sich begrićich 
von Rücklagen, indem die Zweckbestimmung der jeweiligen Rücklage definiert ist.
Rücklagen und Rückstellung sind begrićich streng voneinander zu trennen. Eine Rück-
stellung umfasst bereits bestehende, aber noch nicht fällige Verpflichtungen. Die Höhe
basiert auf einer begründeten, verlässlichen Schätzung. Der Wert kann allerdings je nach
Langfristigkeit der Verpflichtung immer wieder schwanken. Wird die Rückstellung erst-
malig in die Bilanz aufgenommen, führt sie zu einer Gewinnminderung bzw. Verluster-
höhung in Höhe des Rückstellungsbetrags. Die künftigen Veränderungen beeinflussen
das Jahresergebnis entweder negativ (Erhöhung des Rückstellungsbetrags) oder positiv
(Minderung des Rückstellungsbetrags).
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Erkenntnis (2): Der Verbrauch an Rücklagen für einzelne Aufgaben zur Defizitdeckung fördert
den Erhalt ineĆzienter Bedingungen. Es kommt zu einer Gefährdung der wirtschaftlichen 
Handlungsfähigkeit, der nur mit einem Haushaltssicherungskonzept begegnet werden kann.
Rückstellungen dienen der Vorsorge künftiger Zahlungsverpflichtungen.

In der bislang noch vorherrschenden „kameralen Denkweise“ werden die Rücklagen als
eine Art „Polster“ respektive „Spardose“ verstanden, die aktiv dazu beitragen, die zur
Verfügung stehenden finanzielle Ressourcen zu erhöhen. In der Vergangenheit ist so der
Eindruck entstanden, über ausreichendes Geldvermögen zu verfügen und sämtliche
„Wünsche“ erfüllen zu können. Dadurch wurde der tatsächlich bestehende Verände-
rungsdruck nicht in dem erforderlichen Ausmaß wahrgenommen. Die notwendige Prio-
ritätensetzung erfolgte nur unzureichend. Vielmehr wurden viele Aufgaben gleichzeitig
erfüllt.
Erkenntnis (3): Für die Verteilung finanzieller Mittel aus dem (gesamtkirchlichen und) allge-
meinen Haushalt an unterschiedliche Mittelempfänger bietet sich ein systematisches Vorge-
hen an, auf dessen Grundlage entscheidungsrelevante Informationen abgefragt und die Ent-
scheidung über die jeweilige Mittelvergabe selbst anhand einheitlicher und transparenter
Entscheidungskriterien getroąen wird.
Um Haushaltsdefiziten prospektiv entgegenzuwirken, bietet sich eine ergebnisorientierte
Steuerung innerhalb einzelner Arbeitsbereiche oder gar auf gesamtkirchlicher Ebene an. Das
Bewusstsein für die Relevanz einer ergebnisorientierten Steuerung gilt es zu stärken. Sie ist
eine Führungsaufgabe, die insbesondere durch Entscheidungs- und Handlungsorientierung
geprägt ist. Hierzu sind die vorhandenen Leitungsstrukturen zu reflektieren und das „ökono-
mische Mindset“ zu prägen.

Mit Blick auf die Haushaltssicherung ist der Zeitraum zwischen 2025 und 2028 maßge-
bend, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich erfolgen muss. Dementsprechend sind
Maßnahmen zu entwickeln, deren ökonomische Auswirkungen auf das wirtschaftliche
Ergebnis dazu führen, das Haushaltsdefizit (Konsolidierungs-Soll) in 2028 zu beheben
und darüber hinaus dauerhaft zu vermeiden.
Im Zeitablauf wird sich das Defizit des Haushaltsjahres 2028 durch künftige Haushalts-
planungen weiter verändern, da es mit jeder Haushaltsplanung fortgeschrieben wird: Ziel
bleibt, positive Ergebnisveränderungen durch aktives Gestaltungshandeln (Umsetzung
von HSK-Maßnahmen) zu erwirtschaften und ohne Rücklagenentnahme auszukommen.
Durch eine ergebnisorientierte Steuerung (Controlling) muss schließlich gewährleistet
werden, dass die HSK-Maßnahmen in ihren Auswirkungen auf das angestrebte Konsoli-
dierungsziel eine ausgeglichene Haushaltsplanung und -ausführung 2028 sicherstellen.
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3.3 Kriterien der Haushaltssicherung
Das vorliegende Konzept wurde unter der Maßgabe entwickelt, die geplanten Aufwen-
dungen im Allgemeinen Haushalt deutlich zu reduzieren und damit die Ressourcenver-
bräuche an die Höhe der zu erwartenden Kirchensteuerzuweisung anzupassen. Mit der
gewonnenen Transparenz in der Mittelfristigen Haushaltsplanung lässt sich schließlich
das ökonomische Ergebnis zielgerichtet steuern.
Ökonomische Kriterien wie Aufwand, Ertrag, Zeitbedarf, EĆzienz wurden dabei als maß-
gebend verstanden, um das angestrebte Ziel eines ausgeglichenen Haushalts zu errei-
chen. Inhaltliche Kriterien (kirchliche, theologische Kriterien) waren bei der Entwicklung von
Maßnahmen (Aufgabenkritik) nicht weniger wichtig, jedoch blieben diese weitestge-
hend implizit. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die entwickelten HSK-Maßnahmen
sowohl ökonomischen als auch kirchlichen Anforderungen entsprechen.
Schließlich gilt es, leistungsfähige Organisationseinheiten und kirchliche Arbeitsfelder
mit Profilschärfe zu schaąen.
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4 Leistungsspektrum des Landeskirchenamtes
Im Landeskirchenamt werden verschiedene Leistungen für unterschiedliche Adressaten
erbracht. Im Folgenden gilt es, auf der Grundlage einer Aufgabenkritik, diese vielfältigen
Leistungen zu bestimmten Typen zusammenzufassen. Ziel der Typisierung ist, Leistun-
gen übersichtlich danach unterschieden zu können, welche Handhabung im HSK-Pro-
zess für den jeweiligen Leistungstyp erforderlich ist.

4.1 Leistungen des Landeskirchenamtes
Die Typisierung von Leistungen des Landeskirchenamtes setzt voraus, diese erst einmal
inhaltlich zu erfassen, Leitungsbeziehungen verstehbar zu machen und deren ökono-
mische Ergebniswirkungen in den Blick zu nehmen. Ziel ist die Durchführung einer Auf-
gabenkritik auf der Grundlage des aktuellen landeskirchlichen Leistungsspektrums. Da-
für wurden in jedem Leitungsfeld sowohl HSK-Gespräche mit verantwortlichen Dezer-
nent*innen geführt als auch Maßnahmenblätter erstellt.
Die Maßnahmenblätter dienten primär dazu, folgende Aspekte zu erfassen:
- Zu erbringende Leistungen und deren Ziele (Aufgaben/Tätigkeitsinhalte) mit jewei-

ligem Ressourcenverbrauch (IST-Analyse),
- Handlungsmöglichkeiten (Vorschläge für HSK-Maßnahmen) für einen anforderungs-

gerechten Einsatz finanzieller Ressourcen (Personalkosten- und Sachkostenreduk-
tion),

- mögliche Auswirkungen der vorgeschlagenen HSK-Einzelmaßnahme, Informa-
tions- und Entscheidungsbedarfe, Zeitplan, Projektkosten.

Im Zeitraum zwischen dem 21.06.2024 und dem 26.02.2025 wurden insgesamt 33 Ge-
spräche mit Dezernent*innen geführt und insgesamt 191 Maßnahmen entsprechend
dokumentiert.

4.2 Unterscheidung nach Leistungsempfängern
4.2.1 Typ A: Primärkirchliche Aufgaben
Als Leistungen vom Typ A werden alle Aktivitäten verstanden, die unmittelbar kirchli-
ches Handeln in den Lebenswelten der Menschen darstellen. Dies kann eine generelle
Öąentlichkeit sein, bestimmte Zielgruppen oder auch einzelne Menschen in besonde-
ren Situationen. Beispiele für solche Typ A-Leistungen sind etwa Schulen in evangeli-
scher Trägerschaft oder auch die Tagungsstätte Haus Villigst.
Für das HSK wird dabei auf die konkrete einzelne Aktivität abgestellt, nicht auf eine or-
ganisatorische Zuordnung. Beispiel: Die Sekretariatsunterstützung für einen Dezernen-
ten, der für Seelsorge verantwortlich ist, hat einen internen Leistungsempfänger und ist
daher nicht als Typ A-Leistung einzuordnen.
Die Unterscheidung ist nicht immer trennscharf herbeizuführen. Als Leitlinie für die Un-
terscheidung dient, ob die primärkirchliche Leistung überhaupt ohne die in Rede ste-
hende Aktivität erbracht werden kann. So ist z. B. die Erstellung von Verwendungsnach-
weisen für Fördermittel zwangsweise notwendig; sie wird deshalb analog zu der geför-
derten primären Aktivität typisiert.
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HSK-Maßnahmen, die zu einer Einschränkung von primärkirchlichen Aufgaben führen, ver-
ändern (verschlechtern) die Wirksamkeit und Sichtbarkeit der EKvW. Soweit es sich nicht um
Bagatellfälle handelt, sind diese Einschränkungen durch die Kirchenleitung zu entschei-
den.

4.2.2 Typ B: Dienstleistungen für kirchliche Abnehmer
Als Leistungen vom Typ B werden alle Aktivitäten verstanden, deren Empfänger eine
kirchliche Stelle außerhalb der Landeskirche selbst ist. Dies kann z. B. die Genehmigung
einer kreiskirchlichen Immobilientransaktion sein. Auch bei diesen Leistungen wird aus-
schließlich die konkrete Einzelaktivität betrachtet. Es mag ungewöhnlich scheinen, ho-
heitliches Handeln des Landeskirchenamts als Dienstleistung zu kategorisieren. Aus den
folgenden Gründen erscheint es aber unabdingbar:
- Hoheitliches Handeln des Landeskirchenamts ist in den gesetzlich dafür bestimm-

ten Fällen die Voraussetzung dafür, dass andere kirchliche Körperschaften tätig wer-
den können; sie sind insoweit „interne Kunden“,

- Für hoheitliches Handeln können die gleichen Erfolgsmerkmale wie bei anderen
Leistungen identifiziert werden, z. B. die Geschwindigkeit der Durchführung, die An-
zahl der notwendigen Kontakte bis zu einer Genehmigung, der Aufwand seitens der
antragstellenden Körperschaft etc.

HSK-Maßnahmen, die zu einer Einschränkung von Dienstleistungen für kirchliche Abnehmer
führen, haben Konsequenzen für die betroąenen Körperschaften. Soweit es sich nicht um
Bagatellfälle handelt, sind die Leistungsempfänger in den Diskussionsprozess für die
Entscheidung einzubeziehen.

4.2.3 Typ C: Interne Leistungen
Als Leistungen vom Typ C werden alle Aktivitäten verstanden, die im Wesentlichen für
LKA-interne Leistungsempfänger erbracht wird. Als Beispiel kann der Reinigungsservice
für landeskirchliche Gebäude angeführt werden. Auch bei diesen Leistungen wird aus-
schließlich die konkrete Einzelaktivität betrachtet. Die Abgrenzung von Typ B-Leistun-
gen ist wiederum nicht immer trennscharf.
HSK-Maßnahmen, die zu einer Einschränkung von internen Leistungen führen, haben ledig-
lich LKA-interne Konsequenzen. Über die Maßnahmen kann dementsprechend LKA-in-
tern entschieden werden.
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4.3 Unterscheidung nach Zuordnung auf Haushalte
4.3.1 Allgemeinkirchliche Leistungen
Das HSK zielt auf eine Reduktion der notwendigen Mittel für die Leistungen ab, deren
Kosten im allgemeinkirchlichen Haushalt abgebildet sind. Daher sind diese Leistungen
im Fokus des HSK-Projekts. Die Leistungen wurden so vollständig wie möglich im HSK-
Projekt abgedeckt und untersucht.

4.3.2 Gesamtkirchliche Leistungen
Aus mehreren Gründen sind im HSK auch Leistungen betrachtet worden, deren Kosten
im gesamtkirchlichen Haushalt abgebildet sind:
- Auch wenn der überwiegende Teil der Gesamtkirchlichen Leistungen vom Typ A ist

(primärkirchliche Aufgaben), kommen Leistungen vom Typ B und C vor, bei denen
zusätzliche Einsparpotenziale gehoben werden sollen (z. B. Sekretariatsunterstüt-
zung in einem Sendungsbereich),

- Einige Leistungen werden anteilig auf die beiden genannten Haushalte angerechnet.
Bei Einsparungen in solchen Bereichen kommt es zu Entlastungen in beiden Haus-
halten. Diese Entlastungen sollen in voller Höhe kenntlich gemacht werden.
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5 Veränderungen in den kirchlichen Leitungsfeldern
5.1 Einsparungspotenziale im Überblick
Um Veränderungen in den kirchlichen Leitungsfeldern zu initiieren, wurden die im Rah-
men der Aufgabenkritik gewonnenen Vorschläge für HSK-Maßnahmen systematisch er-
fasst und wie folgt strukturiert (vgl. Anlage 1):
 Als Gestaltungsbereich gilt das jeweilige Leitungsfeld, in dem die Maßnahme umge-

setzt werden soll (vgl. Anlage 1, Spalte (2), Leitungsfeld, LF).
 Als Entscheidungskriterium gelten primär ökonomische Größen, die insbesondere da-

rauf ausgerichtet sind, EĆzienz zu erreichen, indem Aufgaben mit weniger Ressour-
cen erfüllt werden oder Aufgaben aufgrund fehlender Relevanz tatsächlich entfallen.
Maßgebend sind somit Kriterien wie Beendigung von Aufgaben, Strukturierung von
Tätigkeitsinhalten bei geringerem Personalbedarf, Verwaltungsvereinfachung, Stel-
lenabbau, Nichtbesetzung von NN-Stellen, Reduzierung des Mittelbedarfs (vgl. An-
lage 1, Spalte (3), Gestaltungsvorhaben/Gestaltungskriterien).

 Der Inhalt von Einzelmaßnahmen in Kurzfassung beschreibt, wodurch Einsparungen
realisiert werden sollen (vgl. Anlage 1, Spalte (4), Inhalt).

 Typisierung von Leistungen im Landeskirchenamt nach Typ A, Typ B, Typ C (vgl. An-
lage 1, Spalte (5), Typ).

 Die durchzuführende Aufgabenkritik legt nahe, Maßnahmen gemeinsam mit
der/dem jeweils verantwortlichen Dezernent*in zu entwickeln und deren jeweilige
Auswirkungen auf angestrebte Zielgrößen (hier insbesondere Aufwand) zu prognosti-
zieren (Konsolidierungspotenzial).

 Sowohl der Umsetzungsaufwand, der mit einer Maßnahme verbunden ist, als auch
das Umsetzungsrisiko, die angestrebten Ergebniswirkungen nicht zu erreichen, sind
ebenfalls im Rahmen der Entscheidungsvorbereitung zu berücksichtigen.

Das Ergebnis ist eine Vorschlagsliste respektive Potenzialliste, die insgesamt 191 HSK-Ein-
zelmaßnahmen umfasst (vgl. Anlage 1, Spalte (1), lfd. Nummer).

5.2 Arten von Einzelmaßnahmen und Maßnahmenpakete
Auf der Grundlage der Potenzialliste (vgl. Anlage 1) hat es sich angeboten, die Einzel-
maßnahmen nach Auswirkungen (nach Typen, vgl. Anlage 1, Spalte (5)) auf das Leis-
tungsspektrum der EKvW zu gruppieren.
 Grundsätzlich ist bei der Gruppierung von Maßnahmen wesentlich, dass Maßnahmen
mit geringen Auswirkungen Priorität haben. Nur soweit diese nicht ausreichen, müssen
auch Maßnahmen mit größeren Einschränkungen einbezogen werden.
Die Gruppierung führt schließlich zu der Erkenntnis, dass 61% der Maßnahmen dem Typ
C und dem Typ B angehören und 39% eines besonderen Augenmerks bedürfen, da diese
zu den Typ A-Maßnahmen zählen.
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Die Kirchenleitung hat am 12. Juni 2025 Beschlüsse über zukunftsweisende Maßnah-
men gefasst, für deren Umsetzung sich sowohl die Kirchenleitung als auch das Kolle-
gium aussprechen und die als richtungsweisend zu verstehen sind, um weitere notwen-
dige Entwicklungsprozesse in unserer Kirche zu initiieren (vgl. Anlage 1):
Die jeweiligen Einzelmaßnahmen führen entsprechend der Vorschlagsliste, die der Kir-
chenleitung zur Entscheidung vorgelegt wurde, entweder
 zu Einschränkungen bei primärkirchlichen Aufgaben. Sie verringern die kirchliche

und diakonische Wirksamkeit (Typ A – 75 Einzelmaßnahmen),
 zu Einschränkungen von Dienstleistungen für kirchliche Abnehmer*innen. Sie ha-

ben Konsequenzen für kirchliche Körperschaften (Typ B – 35 Einzelmaßnahmen),
 zu Einschränkungen von internen Leistungen. Sie haben lediglich Konsequenzen in-

nerhalb des Landeskirchenamtes (Typ C – 81 Einzelmaßnahmen).
Dabei gilt Folgendes zu beachten:
 Typ C-Maßnahmen: Alles, was gefunden wurde, wird auch umgesetzt,
 Typ B-Maßnahmen: Alles, was nach punktueller Abstimmung zumutbar erscheint,

wird umgesetzt,
 Typ A-Maßnahmen: Umsetzung erfolgt nach ganzheitlicher Betrachtung der künf-

tigen Schwerpunkte kirchlicher Arbeit und Entscheidung durch die Kirchenleitung.
Zur Besseren Handhabbarkeit wurden die insgesamt 191 Maßnahmen gruppiert und zu
54 Arbeitspaketen verdichtet (Typ A: 12; Typ B: 17; Typ C 25).
Zu fünf Arbeitspaketen lagen bereits Entscheidungen vor, mit deren Umsetzung war
bereits begonnen worden: Standortkonsolidierung der Hochschule für Kirchenmusik,
Aufgabe der Beteiligung an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, Transformation des
Volkeningheims Münster, Outsourcing der Versorgungsberechnung, Beendigung des
Tagungsservices im Haus Landeskirchlicher Dienste in Dortmund.
Für die verbliebenen 49 Arbeitspakete gilt, dass jedes von ihnen ein Zielbild der Konsoli-
dierung in diesem Leitungsfeld beschreibt, zu deren Realisierung es jeweils unterschied-
liche Gestaltungs-Optionen geben mag, deren Umsetzungsergebnisse es jedoch nach-
weislich zu realisieren gilt.
Für die Umsetzung der vorgelegten Maßnahmen sind grundsätzlich die jeweils fachlich
zuständigen Dezernent*innen verantwortlich.
Mit der Vorlage der Vorschlagsliste respektive der Potenzialliste (vgl. Anlage 1) ist die Phase
der Planung abgeschlossen. Zugleich ist mit der Entscheidung durch die Kirchenleitung
die Phase der Umsetzung von HSK-Maßnahmen eingeleitet, die Gegenstand des nachfol-
genden Abschnittes ist.
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5.3 Umsetzung von Einzelmaßnahmen
Ausgangspunkt für die Umsetzung von HSK-Maßnahmen ist die ökonomische Abbil-
dung des jeweiligen Leitungsfeldes (mittels betriebswirtschaftlicher Auswertung).
Dementsprechend beinhaltet die Ausgangslage den Haushaltsansatz in 2024 für die
Planjahre 2025 bis 2028 (Ausgangszustand) und zeigt den Mittelbedarf bis 2028 auf.
Ziel der Haushaltssicherung ist, mithilfe der HSK-Einzelmaßnahmen den Mittelbedarf
zu senken. Dies ist in dem Haushaltsansatz in 2025 für die Planjahre 2026 bis 2029 ent-
sprechend abzubilden.
Dieser Zielsetzung entsprechend wurden auf Basis der Vorschlagsliste weitere Gesprä-
che mit den Dezernent*innen geführt, um verbindlich zu vereinbaren, in welchem Um-
fang die Umsetzung von HSK-Maßnahmen in ihrem Verantwortungsbereich dazu bei-
tragen kann, ein Haushaltsdefizit in 2028 zu vermeiden.
Als Gesprächsgrundlage diente die dem Kirchenleitungsbeschluss vom 12.06.2025 zu-
grunde liegende Potenzialliste (vgl. Anlage 1). Ausgehend von dem in der Planungs-
phase benannten Konsolidierungspotenzial (gemäß Potenzialliste) umfasst diese ur-
sprünglich ein Volumen in Höhe von 23.060.045,00 €.
Nach Beratung und Empfehlung des Kollegiums wurde ein Beschluss durch die Kirchen-
leitung gefasst, der ein Potenzial in Höhe von insgesamt 21.131.545,00 € vorsieht. Dieser
angestrebte Sparbeitrag ist zentrale Zielgröße der Haushaltssicherung. Er findet seine
Ergänzung durch Bereinigungen, die nicht im Jahresergebnis des allgemeinen Haushal-
tes darzustellen sind – wie Mittel der zentralen Pfarrbesoldung und der zentralen Bei-
hilfe – und eine Korrekturgröße für das Konsolidierungs-Soll in Höhe von 28,2 Mio.€
darstellen.
Des Weiteren galten im Sparprozess folgende Annahmen als grundlegend:
 Leitungsfeldübergreifend werden die Stellen betrachtet, die bis 2030 durch Ruhe-

standseintritt oder durch ein arbeitsvertraglich vereinbartes Beschäftigungsende
frei werden. Es gilt zu prüfen, ob der Fortbestand der Stelle erforderlich ist.

 Leitungsfeldübergreifend werden geplante, jedoch (noch) nicht besetzte Stellen
grundsätzlich mit einem Streichvermerk versehen (sog. NN-Stellen). Hiermit ist
entweder einer Aufgabenverdichtung oder ein Entfall von Aufgaben verbunden.

 Die Besetzung sämtlicher Stellen ist nur mittels Aufhebung eines Sperrvermerks
durch den Finanzdezernenten möglich. Dies setzt ein Antragsverfahren voraus.

Die Darstellung der Implikationen einzelner HSK-Maßnahmen in den jeweiligen Lei-
tungsfeldern erfolgt im nachfolgenden Abschnitt. Dabei gilt für alle Leitungsfelder
gleichermaßen die Prämisse, sowohl bezogen auf administrativen Prozesse als auch be-
zogen auf die inhaltliche Erfüllung von Aufgaben, EĆzienzpotenziale zu heben und Res-
sourcen anforderungsgerecht einzusetzen.
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5.3.1 Leitungsfeld 1: Leitung
Primäres Ziel der Leitung ist, die Haushaltssicherung erfolgreich zu gestalten und spä-
testens im Jahr 2028 über einen ausgeglichenen Haushalt zu verfügen. Bezogen auf das
Leitungsfeld 1 lassen sich bislang folgende Maßnahmen als aktive Beiträge zur Senkung
des Defizits benennen:
 Outsourcing VKPB (Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte) –umgesetzt.
 Kürzung von „Hilfen in besonderen Fällen“ – umgesetzt.
 Aufgabe des Dienstwohnsitzes der Präses verbunden mit Unterhaltungsaufwendun-

gen sowie Verzicht auf einen Fahrer – in Umsetzung.
 Zentrale Bündelung von Ressourcen im Bereich der Öąentlichkeitsarbeit und Ent-

wicklung einer Kommunikationsstrategie für die EKvW – Umsetzung zeitnah vorge-
sehen.

 Des Weiteren gibt es Überlegungen, die Aufwendungen für die Durchführung der
Landessynode zu reduzieren, indem eines der beiden Präsenzformate in ein digitales
Format umgewandelt und die Anzahl der teilnehmenden Personen reduziert wird –
Umsetzung mittelfristig.

 Visitationen gelten nach wie vor als aufsichtsrechtliches Instrument, jedoch er-
scheint es lohnenswert, deren Durchführung unter Aufwandsgesichtspunkten zu
optimieren – Umsetzung zeitnah vorgesehen.

5.3.2 Leitungsfeld 2: Kirchliches Leben
Die aktiven Beiträge zur Reduzierung künftiger Aufwendungen im Leitungsfeld 2: Kirch-
liches Leben konzentrieren sich insbesondere auf den Hochschulbereich – dazu:
 Hochschule für Kirchenmusik reduziert Aufwendungen durch die Zusammenfüh-

rung der Standorte Herford und Witten, durch die Vornahme von Veränderungen der
Unterrichtsformen und durch veränderte Studienzeiten. Sämtliche Aktivitäten sind
konzeptionelle in einem Zukunftskonzept verankert, welches sicherstellt, dass ho-
hen Qualitätsansprüchen auch weiterhin entsprochen wird – in Umsetzung.

 Die Beteiligung an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal wird aufgegeben – um-
gesetzt.

 Perspektivisch werden darüber hinaus Veränderungen hinsichtlich der Durch-
führung Theologischer Examina angestrebt, um auch hier Aufwendungen zu redu-
zieren – Umsetzung in 2030.

5.3.3 Leitungsfeld 3: Bildung
Das Leitungsfeld 3: Bildung trägt aktiv durch die nachfolgend genannten Maßnahmen
zur Senkung des Haushaltsdefizits bei:
 Umwandlung der juristischen Dezernent*innen-Stelle (Landeskirchenrät*in) in eine

juristische Referent*innen-Stelle – umgesetzt.
 Reduzierung des Kirchensteuerzuschusses für das landeskirchliche Studierenden-

wohnheim Volkeningheim auf null Euro –umgesetzt.
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 Neukonzeptionierung des landeskirchlichen ESG-Angebots und Reduzierung der
Kirchensteuermittel: Stellenreduzierung und Entfall der lokalen Studierendenpfarr-
ämter samt Gebäuden und Räumlichkeiten. Stattdessen standortübergreifender
Einsatz von Mitarbeitenden und Mix aus analogen und digitalen Angeboten – in
Umsetzung.

 Stellenreduzierung im Amt für Jugendarbeit und im Pädagogischen Institut samt
Reduzierung von Angeboten und Streichung von Arbeitsbereichen – in Umsetzung.

 Integration der beim Amt für Jugendarbeit angesiedelten landeskirchlichen Freiwil-
ligendienste (FSJ, BFD, Kompassjahr) in den Bereich Freiwilligendienste der Diakonie
RWL – Prüfung und Planung läuft.

 Entwicklung und Aufbau des Arbeitsbereichs Medien.EKvW: Verzahnung der bil-
dungsorientierten Arbeitsbereiche mit Medien, um Synergieeąekte zu erzielen: Bib-
liothek der EKvW, Medienzentrum Haus Villigst, Medienportal EKvW, Büchereifach-
stelle EKvW – Planung läuft.

 Die Entwicklung von Handlungsoptionen der Schulen in landeskirchlicher Träger-
schaft, insbesondere unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, ist Gegen-
stand von Kapitel 6.1. Im Zusammenhang mit der Gesamtreorganisation des Lan-
deskirchenamtes wird angestrebt, die Bereiche Personal und Ökonomie der Schul-
verwaltung in die neue Linienorganisation im LKA zu integrieren: die Personalsach-
bearbeitung der Schulen in den neuen Bereich Personal des LKA; die ökonomische
Sachbearbeitung samt Immobilien in den neuen Bereich Ökonomie des LKA – Um-
setzung erfolgt mittelfristig.

5.3.4 Leitungsfeld 4: Ökumene und Mission
Vom Leitungsfeld 4: Ökumene und Mission werden unter der Maßgabe, Inhalte weiter zu
profilieren und die Zusammenarbeit weiter zu stärken, folgende Ansatzpunkte benannt:
 Entwicklung eines gemeinsamen Fördermittelkonzeptes für Projekte und Entwick-

lung von Ansätzen zur Akquisition von Unternehmensbeteiligungen/ Fundraising,
 Entwicklung eines Ansatzes für eine integrative Gemeindeberatung,
 Überlegungen zur Zusammenarbeit im Bereich Klima national und international,
 Kirche in Vielfalt: Anti-Rassismus-Arbeit mit anderen Instituten gemeinsam,
 Umweltbeauftragung Landeskirchenamt neu strukturieren und neu strukturell ver-

ankern.

Die Komplexität einzelner Punkte verdeutlicht, dass es einer weiteren konzeptionellen
Ausgestaltung bedarf, um konkrete Einsparungen benennen zu können. Konkrete An-
sätze mögen sich aus dem Zusammenwirken der Institute der EKvW in Villigst ergeben
(vgl. Kapitel 6.4).

5.3.5 Leitungsfeld 5: Gesellschaftliche Verantwortung
Das Leitungsfeld 5 wird künftig mit dem Leitungsfeld 6: Diakonie zusammengelegt,
entsprechende Einsparungen sind im Bereich der Administration zu erwarten – Umset-
zung erfolgt zeitnah.
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Das „Klimabüro“ und die „Arbeitsstelle Kirche und Klima“ werden künftig miteinander
vereint. Grundlegend ist dafür eine konzeptionelle Überlegung zur Koordination der un-
terschiedlichen Organisationseinheiten und Kompetenzprofile im Bereich Klimaschutz
in der EKvW. So können inhaltliche und ökonomische Aspekte im IKG (Institut für Kirche
und Gesellschaft der EKvW) zusammengeführt und die Wirksamkeit der Synodenbe-
schlüsse im Bereich Klima weiter erhöht werden – ist umgesetzt.
Eine ökonomische Steuerung der finanziellen Ressourcen im IKG erfolgt unter Berück-
sichtigung verschiedener Finanzierungssäulen seit Jahren. Der Betrag der KiSt-Zuwei-
sung ist seit 2018 nicht angehoben worden und seit 2020 rückläufig. Denn auf Basis ei-
nes Kirchenleitungsbeschlusses setzt das IKG seit August 2020 das Sparkonzept konse-
quent um: Eine Finanzierungsstrategie, die insbesondere im IKG darauf ausgerichtet ist,
Kirchensteuern durch Drittmittel zu ersetzen, gilt es weiter zu stärken und das Leitungs-
feld durch Angebote in den Bereichen Bildung, Projekte und Beratung innerhalb von Kir-
che und in der Gesellschaft weiter zu profilieren. Dabei wird angestrebt, möglichen Ein-
schnitten aktiv zu begegnen und zunehmend Kirchensteuern durch Drittmittel zu er-
setzen – kontinuierliche Aufgabe.
Mit Blick auf Umsetzungsvorhaben im Bereich der Ämter und Institute der Landeskirche
in Villigst (vgl. Kapitel 6.4) gilt es den Umgestaltungsprozess primär inhaltlich auszu-
richten. Die Aufgaben bedürfen einer systematischen Ordnung unter Bezug auf unter-
schiedliche innerkirchliche und externe Anspruchsgruppen.

5.3.6 Leitungsfeld 6: Diakonie
Dem Sparziel entsprechend, werden in Abstimmung mit der rheinischen und der lippi-
schen Landeskirche sowie mit der Diakonie RWL, landeskirchliche Zuweisungen an das
gemeinsame Diakonische Werk reduziert. Darüber hinaus werden Konsolidierungspo-
tenziale durch die Vermeidung von Doppelarbeit und die Übertragung von Aufgabenbe-
reichen angestrebt.
Innerhalb des Landeskirchenamts werden die bisher separaten Dezernate für Diakonie
in das Leitungsfeld 5 integriert.

5.3.7 Leitungsfeld 7: Personal
Um einen aktiven Beitrag zum Einsparungsziel im Bereich Personal zu realisieren, wurde
im Leitungsfeld Personal ein Projekt konzipiert, dessen methodisches Vorgehen sich an
Kriterien ausrichtet, deren Erfüllungsgrad sich daran orientiert, welche Aufgaben künf-
tig wahrgenommen werden sollen und in welchem Umfang Einsparungen möglich sind.
In diesem Zuge erfolgt dort, wo eine auftragsgemäße Erfüllung der Aufgaben sicherge-
stellt ist, eine Veränderung der qualitativen Anforderungen an bisherige landeskirchli-
che Pfarrstellen, die es erlaubt, sich auch anderer Beruflichkeiten zu bedienen – in Um-
setzung.
Im Bereich der Z-GAST ist die Nutzung von Rationalisierungspotentialen durch Digitali-
sierung in Umsetzung. Im Dezernat 71 wird durch das Outsourcing der Versorgungsbe-
rechnungen an die VKPB aktiv zur Einsparung beigetragen.
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5.3.8 Leitungsfeld 8: Ökonomie
Der Tagungsservice im Haus landeskirchlicher Dienste in Dortmund wurde bereits zum
30. Juni 2025 eingestellt. Angestrebt wird, die Büro- und Tagungsräume im Haus Villigst
verstärkt zu nutzen, um an diesem Ort eine bestmögliche Auslastung sicherzustellen –
ist umgesetzt.
Im Bereich des Teams Rechnungswesen-Beratung (vormaliges NCC) wird auf die Nach-
besetzung von Stellen verzichtet und es werden Aufgaben priorisiert. Sollten sich neue
Erkenntnisse bzw. Bedarfe aus der Zusammenarbeit mit den Kirchenkreisen ergeben,
wird die Diskussion im Ständigen Finanzausschuss gesucht.
Des Weiteren wird angestrebt, Digitalisierungsmöglichkeiten im Bereich Klassengelder
zu nutzen, um Ressourcen einzusparen – wird im Rahmen eines gesonderten Projektes
umgesetzt.

5.3.9 Leitungsfeld 9: Recht und Organisation
Im Bereich Recht und Organisation ist der Fokus der Sparmaßnahmen insbesondere auf
die Neuausrichtung der Bereiche Vermögensverwaltung und Bau, Kunst, Denkmalpflege
(BKD) und gerichtet: Die Bauunterhaltung umfasst die Gesamtheit der fachlichen Bau-
herrenvertretung, die unabhängige Bauberatung (innerkirchlich) hat die Vermögens-
wahrung zum Inhalt, weswegen es sich auch anbietet, die Bereiche Vermögensverwal-
tung und BKD miteinander zu vereinen.
Unter der Maßgabe, auch den Bereich der Vermögensaufsicht bestmöglich zu gestalten,
ist es sinnvoll, Aufsichts- und Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, die Dienstleis-
tungsorientierung zu stärken und Ressourcenbedarfe zu reduzieren.
Mit der Schaąung einer juristischen Fachabteilung verbindet sich die Vorstellung, nach
wie vor rechtliche Regelungen zu schaąen, Orientierung und Beratung zu bieten. Es gilt,
organisationale Voraussetzungen zu schaąen für Rechtssicherheit und Qualitätssiche-
rung, um so die kirchenwahrende Identität ressourcenorientiert zu stärken.
Die Bereiche Fundraising, Fördermittelakquise und Relationship-Management sind in-
tegrativ zu betrachten, um finanzielle Handlungsspielräume durch Drittmittelakquise
zu gewinnen respektive diese zu vergrößern. Es gilt, dieses Handlungsfeld künftig noch
systematischer auf- und auszubauen.

5.3.10 GBZV
Im Bereich der zentralen Verwaltung ist das Augenmerk hinsichtlich der Erzielung von
Ersparnissen insbesondere auf die Digitalisierung von Standardprozessen zu richten,
wie beispielsweise digitales Eingangsrechnungsmanagement, Dokumenten-Manage-
ment (DMS), digitale Aktenführung usw. zu richten. Daneben ergeben sich Einspa-
rungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Einführung von Konzepten für das „Mobile Ar-
beiten“ und eĆzienter Raumnutzungskonzepte.

Der Darstellung der Implikationen des Nutzungskonzeptes für Gebäude und sonstigem
Grundvermögen ist der nachfolgende Abschnitt gewidmet.
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5.4 Nutzungskonzept für Gebäude und sonstiges Grundvermögen
Das Nutzungskonzept für Gebäude und sonstiges Grundvermögen soll aufzeigen,
wodurch vorhandene Nutzungsflächen von Gebäuden, in Eigentum- respektive in Miet-
verhältnissen, ressourcen- und anforderungsgerecht für konkrete Nutzungsarten ver-
wendet werden können. Es bezieht sich ausschließlich auf Objekte, die dem landes-
kirchlichen Haushalt zuzuordnen sind.
Im Rahmen des HSK-Projektes wurde für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes eine
informationelle Grundlage geschaąen, deren Eckpunkte Folgende sind:
 Insgesamt umfasst das Konzept 92 Objekte, davon befinden sich 77 Objekte im Ei-

gentum der EKvW; für 15 Objekte besteht ein Mietverhältnis.
 Am Standort Bielefeld befinden sich 26 Objekte (Eigentum), die eine Nutzfläche (ge-

samt) in Höhe von rund 17.000 m² umfassen. Die Mieterträge belaufen sich auf rund
Mio.€ 1,6 p.a. Der Sachwert der baulichen Anlagen beträgt T€ 22; Afa Gebäude: T€
383 per 2024.

 An anderen Standorten befinden sich insgesamt 51 Objekte im Eigentum der EKvW
mit einer Nutzfläche (gesamt) von rund T11 qm. Die Mieterträge belaufen sich auf
rund T€ 937 p.a.; der Sachwert der baulichen Anlagen beträgt T€ 22; Afa Gebäude: T€
209 per 2024.

 Mietverhältnisse bestehen in Bezug auf 15 Mietobjekte, die einen Aufwand in Höhe
von Mio.€ 4,1 p.a. verursachen.

Die HSK-Vorschlagsliste sieht eine Maßnahme zur konzeptionellen Ausgestaltung der
Raumnutzung vor, mit deren Umsetzung eine Einsparung in Höhe von 500.000 EUR bis
2028 zu realisieren ist.
Unter der Maßgabe, dieses Einsparungsziel zu realisieren, bietet es sich in der Umset-
zungsplanung an, bis Frühjahr 2026 Folgendes zu prüfen:
 Konzepte für mobiles Arbeiten und damit Konkretisierung des erforderlichen Platz-

bedarfs in den Gebäuden in Bielefeld,
 Zusammenlegung von Büroraum unter der Maßgabe, Mietaufwendungen zu senken

und/oder die Flächenproduktivität von Nutzungsflächen zu erhöhen,
 Bewertung der Gebäudeobjekte unter dem Aspekt der Verkaufs- respektive Vermie-

tungsmöglichkeiten,
 Bewertung der Gebäudeobjekte unter dem Aspekt langfristiger Nutzungsmöglich-

keiten.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Analyse wird die Kirchenleitung gebeten werden,
Entscheidungen zu treąen, die schließlich ergebniswirksam in die Haushaltsplanung bis 
2028 aufzunehmen sind.
Die bislang erstellten Unterlagen zur Erstellung eines Nutzungskonzeptes für Gebäude
und sonstiges Grundvermögen liegen als separate Dokumente vor.
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5.5 Mittelfristige Personalplanung
Im Rahmen des HSK-Projektes wurden durch das HSK-Projektteam insgesamt 120 Stel-
len betrachtet – davon 25 NN-Stellen; 95 Stellen sind derzeit besetzt.
In Abstimmung mit den jeweiligen Dezernent*innen einzelner Leitungsfelder galt es,
die jeweiligen Tätigkeitsanforderungen im Hinblick auf mögliche Einsparungspotenziale
zu überprüfen. Im Fokus standen dabei insbesondere Stellen (respektive Aufgaben),
 die bis 2030 durch Ruhestandseintritt oder durch ein arbeitsvertraglich vereinbartes

Beschäftigungsende frei werden. Es galt zu prüfen, ob deren Fortbestand erforder-
lich ist.

 die geplant, jedoch (noch) nicht besetzt sind. Es galt zu prüfen, ob diese Stellen ent-
weder entfallen oder Aufgaben von Dritten übernommen werden können.

Auf Grundlage der Aufgabenkritik und unter der Maßgabe, Stellen einzusparen, hat die
Analyse folgende Ergebnisse geliefert (Grundgesamtheit 120 Stellen):
 47,5% der betrachteten Stellen bleiben erhalten,
 48,3% der betrachteten Stellen entfallen,
 4,2% der betrachteten Stellen umfassen Aufgaben, die anteilig entfallen.
Von den insgesamt 120 betrachteten Stellen ergibt sich in Bezug auf 63 Stellen, die an-
teilig oder vollständig entfallen, im Hinblick auf die jeweiligen Aufgabeninhalte folgen-
des Bild:
 11,1%: Aufgaben entfallen anteilig,
 47,6%: Aufgaben entfallen vollständig,
 28,6%: Aufgaben werden durch Dritte übernommen.

Diese Resultate erlangen jedoch erst im Kontext der mittelfristigen Haushaltsplanung
Entscheidungs- und Ergebnisrelevanz: Das Mengengerüst der mittelfristigen Planung
der Bruttopersonalkosten 2026 bis 2029 deutet darauf hin, dass
 sich tendenziell die Anzahl der Vollzeitäquivalente in den landeskirchlichen Ämtern,

Institute und Einrichtungen im Zeitablauf reduziert und
 die Anzahl der Vollzeitäquivalente im Landeskirchenamt erst nach dem HSK-Zeit-

raum, 2028, deutlich sinkt.
Die langfristigen Entwicklungen des Personalbestandes in den Blick zu nehmen und zu
gestalten, ist Gegenstand einer strategischen Personalarbeit. Das HSK konzentriert sich
auf den Planungshorizont bis einschließlich 2028 und kann dementsprechend nur in
sehr begrenztem Umfang Ruhestandseintritte für einen „weichen“ Personalabbau nut-
zen.
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6 Umsetzungsvorhaben
Während die Umsetzung von HSK-Maßnahmen vom Typ C und Typ B, die mit einem
Konsolidierungspotenzial geführt werden,
 ohne weitere konzeptionelle Überlegungen,
 mit einem überschaubaren Umsetzungsaufwand und
 mit einem weitestgehend geringen Umsetzungsrisiko möglich ist,
gibt es HSK-Maßnahmen vom Typ A, deren Umsetzung konzeptioneller Überlegungen
bedarf – sog. „Fokusprojekte“. Für jedes Fokusprojekt ist in einer angemessen Frist durch
den/ die Umsetzungsverantwortlichen Entscheidungsreife herzustellen.
Der folgende Abschnitt dient dazu, die inhaltliche Ausrichtung einzelner Fokusprojekte
kurz zu skizzieren.

6.1 Fokusprojekt: Landeskirchliche Schulen
Die landeskirchlichen Schulen sind für die EKvW von enormer Relevanz, da sie einen Ort
kirchlichen Lebens darstellen, der handelnden Personen Orientierung am Evangelium
bietet und täglich erlebbar ist. Die knapper werdenden finanziellen Ressourcen erfor-
dern jedoch, jede Schule in ev. Trägerschaft unter Ertrags- und Aufwandsgesichtspunk-
ten zu analysieren und deren Finanzierung in den Blick zu nehmen.
Unter besonderer Berücksichtigung des Schulrechts ist geplant, den Schulleitungen
mehr Handlungs- und Entscheidungsspielräume einzuräumen, um ihre Schule zu-
kunftsorientiert und innovativ gestalten zu können. Erfahrungen aus anderen Schulen
in nicht-staatlicher Trägerschaft zeigen, dass Sachkosten deutlich gesenkt werden
können, wenn Schulleitende vor Ort selbst entscheiden, welche Leistungen sie in wel-
cher Form abrufen. Je nach individueller Situation der einzelnen Schule kommen zudem
freiwillige Elternbeiträge und u. U. erhöhte kommunale Zuwendungen in Betracht.
Gemeinsam mit der EKiR wurde ein Rechtsgutachten einer spezialisierten Kanzlei initi-
iert. Das Rechtsgutachten zeigt auf, dass Änderungen der Trägerschaft, z. B. die Grün-
dung eines Schulträgervereins, keine finanzielle Entlastung erwarten lassen. Solche
Strukturmaßnahmen wurden dementsprechend nicht weiterverfolgt.
Gestaltungsalternativen sind bis spätestens Frühjahr 2026 zu planen und dem jeweili-
gen Umsetzungsrisiko ist prospektiv entgegenzuwirken. Die angestrebte Höhe der Ein-
sparungen beläuft sich auf insgesamt sechs Millionen Euro, wobei sich diese sowohl auf
die Schulen selbst als auch auf deren Administration bezieht.
Das Fokusprojekt wird Mitte November gestartet. Die Stelle des Schuldezernenten*in
wurde nicht dauerhaft besetzt; stattdessen wurde befristet eine Interims-Managerin
rekrutiert. Sie wird sowohl das Fokusprojekt als auch das Tagesgeschäft der Schulver-
waltung leiten.
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6.2 Fokusprojekt: Tagungsstätte Haus Villigst
Die Tagungsstätte Haus Villigst ist sowohl ein Ort für Veranstaltungen als auch ein „Bü-
rostandort“ der EKvW. Grundlage für das Fokusprojekt sind die Ergebnisse eines VCH-
Gutachtens (Verband Christlicher Hoteliers), das durch das HSK-Projekt initiiert und im
Oktober 2025 abgeschlossen wurde. Neben anderen Optimierungen liegt der Schwer-
punkt der Empfehlungen darin, durch geeignete Maßnahmen die Auslastung der Ta-
gungsstätte deutlich zu erhöhen. Dabei kommt es darauf an, Drittkunden außerhalb der
Evangelischen Kirche verstärkt zu gewinnen, u. a. durch Anbindung an Internet-Hotel-
buchungsplattformen wie Booking.com, HRS etc. Es wird erwartet, dass sich der Ta-
gungsbetrieb durch zusätzliche Gäste von außerhalb kostendeckend weiterführen lässt.
Die Umsetzung läuft bereits. Die Leitung der Tagungsstätte hat die Aufgabe übernom-
men.
Hinsichtlich der Nutzung von Büroräumen ist die Flächenproduktivität zu erhöhen, in-
dem sich sämtliche Ämter und Institute in der Tagungsstätte Villigst konzentrieren.
Insgesamt wird angestrebt, Einsparungen und zusätzliche Umsätze in Höhe von 0,4
Mio.€ pro Jahr zu realisieren.

6.3 Fokusprojekt: Ev. Erwachsenen- und Familienbildung (eEFB)
Die Ev. Erwachsenen- und Familienbildung ist für den Dialog in Kirche und Gesellschaft
von großer Bedeutung: Sie ist insbesondere darauf ausgerichtet, unterschiedlichen An-
spruchsgruppen, Orientierung zu bieten und sie in ihrer Wahrnehmung gesellschaftli-
cher Verantwortung zu unterstützen, zu beraten und zu befähigen. Der Verein eEFB
übernimmt dabei die Funktion, Fördermittel zu beantragen und diese an ihre Regional-
stellen und ihre Mitglieder weiterzuleiten, unter der Maßgabe, ein breites Spektrum an
Veranstaltungen der Ev. Erwachsenen- und Familienbildung in unterschiedlichen Regi-
onen anzubieten.
Mit dem Modell des Mitgliedsbeitrags steht dem eEFB ein Mittel zur Verfügung, sich
verursachungsgerecht zu finanzieren. Deshalb soll der bisherige laufende Zuschuss aus
landeskirchlichen Mitteln ab 2027 entfallen. Die Arbeit des eEFB wird nicht infrage ge-
stellt; es geht hier primär darum, die Nachvollziehbarkeit der Kosten für das eEFB
dadurch zu erhöhen, dass indirekte finanzielle Vorteile u. a. durch den landeskirchlichen
Zuschuss und durch Vermietung von Flächen unter Marktpreis auslaufen und durch
Mitgliedsbeiträge ausgeglichen werden. Das Einsparungsvolumen für den landeskirch-
lichen Haushalt beträgt 0,6 Mio.€.

6.4 Fokusprojekt: Landeskirchliche Ämter
Mit Blick auf die landeskirchlichen Ämter gilt es, die Transformationskompetenz der
EKvW weiter zu stärken. Die Kirchenleitung hat sich dafür ausgesprochen, Aufgaben
landeskirchlicher Ämter und Institute – oikos-Institut – für Mission und Ökumene, Pä-
dagogisches Institut (PI), Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung (IAFW), Amt für Ju-
gendarbeit (AfJ), Institut für Kirche und Gesellschaft der EKvW (IKG) – zusammenzu-
führen und dadurch vorhandene Effizienzpotenziale zu nutzen:
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Diese ergeben sich zum einen aus der Neu- und Umgestaltung von Arbeitsbeziehungen
zwischen dem Landeskirchenamt als Behörde und dem jeweiligen Amt/Institut. Zum
anderen können finanzielle Ressourcen noch effizienter genutzt werden, indem Kom-
petenzen gebündelt und Angebote noch zielgruppenorientierter ausgerichtet werden.
Zentral sind dabei die schulische Bildung, die Jugendarbeit, die Beratung in kirchlichen
Arbeitsfeldern, die Umsetzung von Projekten in den Bereichen gesellschaftlicher Trans-
formation und Zusammenhalt, die Gemeinde als Transformationsort und die Arbeit der
Ev. Akademie Villigst.
Die Vereinbarung von Budgets für Ämter und Institute schafft Planungssicherheit und
bietet Möglichkeiten, finanzielle Spielräume für innovative Entwicklungen zu nutzen.
Bis Frühjahr 2026 sind die Ämter gehalten, ihre Kooperationsvorhaben intern und ex-
tern zu präzisieren und konzeptionell so auszugestalten, dass diese mit konkreten Ein-
sparungszielen unterlegt werden können. Eine erste Maßnahme ist eine mögliche Ko-
operation mit der Diakonie RWL, die eine Zusammenlegung der beiden Freiwilligen-
dienste vorsieht – Diakonie RWL und Diakonisches Jahr. Die erforderlichen Schritte für
eine Zusammenführung werden gegenwärtig konzeptionell ausgestaltet und deren
Umsetzung organisiert.

6.5 Fokusprojekt: Aufbaugemeinschaft Espelkamp
Die Aufbaugemeinschaft Espelkamp (AGE) ist eine Wohnungsbaugesellschaft, an der
die EKvW KdöR zu 25% beteiligt ist. Laut Satzung arbeitet die AGE kostendeckend. Aus-
schüttungen an die Eigentümer (50% liegen beim Land NRW, weitere 25% bei der Stif-
tung Kronenkreuz) spielen bisher eine untergeordnete Rolle. Das Fokusprojekt hat zum
Ziel, eine stärkere Renditeorientierung der AGE zu erreichen. Mit allen relevanten Sta-
keholdern sind erste Gespräche geführt worden. Die bis 2028 angestrebte Steigerung
des Ertragsvolumens beläuft sich auf 2,5 Mio.€. Die Maßnahme ist dem Fokusprojekt
Landeskirchliche Schulen (Ev. Schulen in Espelkamp) zu harmonisieren.

6.6 Kooperationen mit anderen Körperschaften
Kooperationsbestrebungen der EKvW beziehen sich insbesondere auf die Lippische Lan-
deskirche und auf die Rheinische Landeskirche, auf die Diakonie und auf die VEM.
Kooperationsgespräche sind seitens der EKvW unlängst aufgenommen und dienen ins-
besondere der Klärung der Frage, welche Aufgaben bestehen, durch wen diese so erfüllt
werden können, dass alle Beteiligten davon profitieren.
Die Liste der Kooperationsfelder ist zurzeit noch in Abstimmung, weitere Schritte in Zu-
kunft zu erwarten. Verbindliche Absprachen stehen noch aus. Deshalb ist kein Konsoli-
dierungspotenzial aus diesem Bereich im HSK-Projekt angesetzt worden.
Unabhängig vom HSK-Projekt werden die Kooperationsgespräche mit beiden Partner-
kirchen fortgesetzt.
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7 Nächste Schritte in der Haushaltssicherung
7.1 Ökonomische Implikationen der Haushaltssicherung
Ausgehend von einem angestrebten Sparbeitrag in Höhe von 21.131.545,00€ durch die
Umsetzung von HSK-Maßnahmen unter Bezugnahme auf die mit den Dezernent*innen
geführten Gespräche, lassen sich die nachfolgend genannten Ergebnisse ableiten:
 der angestrebte Sparbeitrag pro Leitungsfeld gesamt,
 der angestrebte Sparbeitrag, der durch die Umsetzung von „Maßnahmen mit siche-

rer Einsparung“ realisiert werden soll und
 der angestrebte Sparbeitrag, der durch Umsetzung von „Maßnahmen mit erwarteter

Einsparung“ voraussichtlich realisiert wird.
Von dem angestrebten Sparbeitrag in Höhe von 21.131.545,00€ wirken sich derzeit
Maßnahmen mit sicherer Einsparung auf das angestrebte Konsolidierungs-Soll in Höhe
von 12.009.429,80€ aus.
Maßnahmen mit erwarteter Einsparung führen zu einer Reduzierung des Konsolidie-
rungs-Solls in Höhe von 10.480.010,00€.
Maßnahmen, die in ihren Auswirkungen zu einem höheren Sparbeitrag führen als ur-
sprünglich angestrebt, senken den mindestens noch zu realisierenden Betrag um
1.357.894,80€ auf 9.122.115,20€.
Die Information, dass von insgesamt 191 HSK-Maßnahmen bislang 80 Maßnahmen mit
Konsolidierungspotenzial geführt werden, deutet auf weitere Handlungsmöglichkeiten
zur Aufwandsreduktion hin: Eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen findet ihre Berück-
sichtigung im Rahmen von Umsetzungsvorhaben (insgesamt 55 Einzelmaßnahmen,
Typ A). Damit existieren immer noch 88 HSK-Einzelmaßnahmen, deren Umsetzung zur
weiteren Aufwandsreduktion beitragen könnte. Diese werden aktuell ohne angestreb-
ten Sparbeitrag (ohne Konsolidierungspotenzial) geführt.
Daher würde es sich in einem nächsten Schritt anbieten, Arbeitsbereiche anhand in-
haltlicher und ökonomischer Kriterien im Rahmen von Innovationsprojekten konzeptio-
nell neu auszurichten, um durch eine eĆziente Gestaltung von Arbeitszusammenhän-
gen (Strukturen und Prozesse) weitere Sparbeiträge realisieren zu können.
Bislang ist auf keinen Arbeitsbereich vollständig verzichtet worden. Vielmehr ist darauf
geachtet worden, das Leistungsniveau und damit dessen kirchliche Wirksamkeit wei-
testgehend zu erhalten.
Ausgehend von den Ergebnisse der Aufgabenkritik zählen zu möglichen Innovations-
vorhaben:
 Entwicklung von Strategiekonzepten für kirchliche Handlungsfelder, die vorsehen,

Leistungsangebote zu optimieren – z.B. für das Friedhofswesen, für das Siegelwesen,
für Genehmigungsverfahren,

 Entwicklung einer Kommunikationsstrategie für interne und externe Anspruchsgrup-
pen,

 Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie, die sich sowohl auf Digitalisierung inner-
halb des Leistungsspektrums als auch auf die Digitalisierung von standardisierten
Verwaltungsprozesse bezieht, zum Beispiel: Digitales Eingangsrechnungsmanage-
ment, Dokumenten-Management-System (DMS), digitale Aktenführung,
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 Entwicklung eines Konzeptes für „Mobiles Arbeiten“ und eĆziente Raumnutzung,
 Personalentwicklung (insbesondere Stärkung der kaufmännischen Kompetenzen,

Stärkung von Transformationskompetenz),
 Etablierung des Projekt-Managements als Arbeitsform.

7.2 Nächste Schritte in der Landeskirche
Mit dem vorliegenden HSK-Konzept wird erwartet, dass die EKvW das angestrebte
Haushaltsziel bis 2028 erreicht. Bereits im Planungsjahr 2026 liegt der Haushaltsansatz
mit 9,3% des Verteilbetrags nur noch knapp über dem Zielwert von 9%.
In gemilderter Form sollen weiterhin Ausgabenbegrenzungen in der laufenden Haus-
haltsführung bestehen bleiben. Das HSK-Verfahren soll also noch nicht beendet wer-
den. So soll sichergestellt werden, dass insbesondere mit Blick auf die Fokusprojekte
noch mehr Sicherheit erreicht wird, dass die Einsparziele auch tatsächlich erreicht wer-
den.
Um eine ergebnisorientierte Umsetzung der HSK-Maßnahmen sicherzustellen, ist ein
Controlling erforderlich. Das Controlling muss auf der Grundlage von Abweichungen si-
cherstellen, dass angestrebte Ziele auch tatsächlich erreicht werden und Ursache-Wir-
kungs-Beziehungen ihre Berücksichtigung finden.
Das Controlling soll in zweierlei Form erfolgen: Zum einen findet eine laufende Ausga-
benkontrolle im Bereich Haushalt statt. Zum anderen soll in regelmäßigen Abständen
der Umsetzungsstand der HSK-Maßnahmen (Fokusprojekte und Einzelmaßnahmen lt.
Maßnahmenblättern) erhoben werden.
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Anlage 1: Vorschlagsliste / Potenzialliste
(1) (2) (3) (4) (5)

lfd. Nr. LF Gestaltungsvorhaben/
Gestaltungskriterien Inhalt Typ

001. 1 2,5% Pauschal-Ansatz LF 01 Beendigung Aufgaben pauschal
001. 1 Beendigung von Aufgaben Aufgabenkritik (betr. Präsidialbüro und Kommunikation) C
002. 1 2,5% Pauschal-Ansatz LF 01 Effizienzsteigerung pauschal
002. 1 Effizienzsteigerung mögliche Betreffe: Präsesbereich, Gleichstellung, Kommunikation, UVSS C
003. 1 2,5% Pauschal-Ansatz LF 01 Effizienzsteigerung pauschal
003. 1 Effizienzsteigerung Reorganisation Präsidialbüro C
004. 1 KL-Beschluss vom 12.06.2025 Vorgeschlagene Maßnahme betreffend das Leitungsfeld "Leitung" wird gem. KL-Beschluss vom

12.06.2025 nicht weiterverfolgt B

005. 1 Reduzierung Mittelbedarf Unterhaltskosten; Verkauf Präseshaus C
006. 1 Reduzierung Mittelbedarf Kürzung Hilfen in besonderen Fällen C
007. 1 NN-Stelle NN, Präsidialbüro (Fahrer) C
008. 1 Verwaltungsvereinfachung Verkleinerung der Landessynode A
009. 1 Verwaltungsvereinfachung HH-Zuweisung Superintendenten-Amt B
010. 1 Verwaltungsvereinfachung Reduzierung Visitationen B
011. 2 2,5% Pauschal-Ansatz LF 02 Beendigung Aufgaben pauschal
011. 2 Beendigung von Aufgaben Aufgabenkritik (betr. Dez. und Hochschulwesen) C

012. 2 KL-Beschluss vom 09.10.2024 Vorgeschlagene Maßnahme betreffend das Leitungsfeld "Kirchliches Leben" wird gem. KL-Be-
schluss vom 09.10.2024 nicht weiterverfolgt A

013. 2 2,5% Pauschal-Ansatz LF 02 Effizienzsteigerung pauschal
013. 2 Effizienzsteigerung Zusammenspiel theologischer und juristischer Expertise, Stichwort: Ortsdezernenten, Organisation

Kontaktstelle für KG und KK C

014. 2 Effizienzsteigerung HfK, Gruppen & fakultativer Unterricht, Studienverlängerungen A
015. 2 Effizienzsteigerung HfK, Flügelverbindender Unterricht und Wegfall von Lehraufträgen wegen Übernahme durch ange-

stellte Professor*innen A

016. 2 Effizienzsteigerung HfK, Änderung der Studienordnung BA klassisch A
017. 2 Effizienzsteigerung HfK, Konzentration in der Semesterzeit A
018. 2 Effizienzsteigerung HfK, Zusammenführung der beiden Hochschulflügel zum WS 2025/2026 in Witten A
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(1) (2) (3) (4) (5)

lfd. Nr. LF Gestaltungsvorhaben/
Gestaltungskriterien Inhalt Typ

019. 2 Erhöhung Mitteleinnahmen HfK, Mehreinnahmen durch Kooperationen A
020. 2 Stellenabbau Freie Stellen 2030, Dezernat 21, 22 (Verwaltung, Bereich Seelsorge) C
021. 2 Stellenabbau Freie Stellen 2030, Dezernat 21, 22 (Bereich LPW) C
022. 2 Stellenabbau Freie Stellen 2030, HfK (Pensionierungen) A
023. 2 Verwaltungsvereinfachung Prozessoptimierung ggf. durch Reduzierung landeskirchliche Kollekten C
024. 2 Verwaltungsvereinfachung Übertragung der Zuständigkeit für die Verwaltungsgerichtsbarkeit B
025. 5 Beendigung von Aufgaben Aufgabe der Beteiligung an der KiHO B
026. 3 Beendigung von Aufgaben Kooperationsmöglichkeiten im Bereich FSJler mit Diakonie prüfen A
027. 3 Beendigung von Aufgaben Angebot Religiöse Schulwochen A
028. 3 Beendigung von Aufgaben Volkeningheim C
029. 3 Beendigung von Aufgaben Aufgabenkritik, betrifft Dez., AfJ und PI A
030. 7 KL-Beschluss vom 12.06.2025 Vorgeschlagene Maßnahme betreffend das Leitungsfeld "Personal" wird gem. KL-Beschluss vom

12.06.2025 nicht weiterverfolgt B

031. 3 Effizienzsteigerung Prozessoptimierung (mögliche Betreffe: Dez. PI, AfJ) A
032. 3 Erhöhung Mitteleinnahmen LK Schulen, Erhöhung kommunale Zuschüsse und Drittmittel A
033. 3 Erhöhung Mitteleinnahmen LK Schulen, vorübergehende Erhöhung der staatlichen Refinanzierungsquote A
034. 3 Reduzierung Mittelbedarf Veranstaltungskosten HV, Preisvergleich aus Sicht des PI A
035. 3 Reduzierung Mittelbedarf Veranstaltungskosten HV, Preisvergleich aus Sicht des AfJ A
036. 3 Reduzierung Mittelbedarf Umsetzung ESG-Konsolidierung aus Mai-Synode 2024 A
037. 3 Stellenabbau Freie Stellen 2030, Dezernat A
038. 3 Stellenabbau Freie Stellen 2030, AfJ (befristete Referentenstellen) A
039. 3 Stellenabbau Freie Stellen 2030, AfJ (Ruhestand Referentenstelle) A
040. 3 Stellenabbau Freie Stellen 2030, AfJ (Ruhestand Referentenstelle) A
041. 3 Stellenabbau Freie Stellen 2030, AfJ (befristete Referentenstellen) A

042. 3 Stellenabbau Freie Stellen 2030, PI (Religionslehrkräfte) A
043. 3 Stellenabbau Freie Stellen 2030, PI (Teamer Rel. Schulwochen) A
044. 3 Stellenabbau Freie Stellen 2030, PI (Schulpädagogik) A
045. 3 NN-Stelle NN, AfJ (befristete Referentenstelle Diak. Jahr) A
046. 3 NN-Stelle NN, AfJ (befristete Referentenstelle Diak. Jahr) A
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(1) (2) (3) (4) (5)

lfd. Nr. LF Gestaltungsvorhaben/
Gestaltungskriterien Inhalt Typ

047. 3 NN-Stelle NN, AfJ (befristete Verwaltungsstelle Diak. Jahr) A
048. 3 NN-Stelle NN, PI (Verwaltung) A
049. 3 NN-Stelle NN, PI (Mediothek) B
050. 3 Effizienzsteigerung Ämter- und Leitungsstruktur AfJ A
051. 3 Verwaltungsvereinfachung Zusammenlegung / Zusammenfassung Verwaltung PI/ESG A
052. 4 Beendigung von Aufgaben Analyse Mittelverwendung Ökumene A
053. 4 Beendigung von Aufgaben Aufgabenkritik Dezernat und Oikos-Institut – für Mission und Ökumene A
054. 4 Erhöhung Mitteleinnahmen Ökumenemittel und Fördermittelakquise A
055. 4 Stellenabbau Freie Stellen 2030, Dezernat (Umweltbeauftragung, Assistenz) C
056. 4 Stellenabbau Freie Stellen 2030, Oikos-Institut – für Mission und Ökumene A
057. 4 Effizienzsteigerung Ausgewählte Stellen, Dezernat (Neustrukturierung) C
058. 4 Verwaltungsvereinfachung Zusammenlegung / Zusammenfassung Oikos-Institut – für Mission und Ökumene /IKG – Institut für

Kirche und Gesellschaft der EKvW A

059. 4 Verwaltungsvereinfachung Risikoorientierte Prüfung Mittelverwendung C
060. 5 Effizienzsteigerung Ökonomische Gesamtsteuerung, Kostenanalyse Finanzierungssäulen A
060. 5 2,5% Pauschal-Ansatz LF 05 Effizienzsteigerung pauschal
061. 5 2,5% Pauschal-Ansatz LF 05 Effizienzsteigerung pauschal
061. 5 Effizienzsteigerung Organisation im Dezernat A
062. 5 2,5% Pauschal-Ansatz LF 05 Effizienzsteigerung pauschal
062. 5 Effizienzsteigerung Profilierung und Stärkung IKG (Beirat) A
063. 5 Erhöhung Mitteleinnahmen Fördermittelmanagement A
064. 5 Reduzierung Mittelbedarf Veranstaltungskosten HV, Preisvergleich aus Sicht des IKG A
065. 5 NN-Stelle NN-Stellen, Dezernat A
066. 5 Stellenabbau Freie Stellen 2030, Dezernat A
067. 5 Effizienzsteigerung Ausgewählte Stellen, IKG (Öffentlichkeitsarbeit) A
068. 5 Effizienzsteigerung Ausgewählte Stellen, IKG (Bildungscontrolling) A
069. 5 Effizienzsteigerung Ausgewählte Stellen, IKG (Sekretariat/ Assistenz) A
070. 5 Stellenabbau Pfarrstellen, IKG A
071. 5 Verwaltungsvereinfachung Theologisches Prüfungsamt (Übertragung 1. Examen an Fakultäten) B
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(1) (2) (3) (4) (5)

lfd. Nr. LF Gestaltungsvorhaben/
Gestaltungskriterien Inhalt Typ

072. 5 Verwaltungsvereinfachung Klärung und Verschlankung Verwaltungsprozesse "Klima" (Klimabüro und Arbeitsstelle Kirche und
Klima) C

073. 5 KL-Beschluss vom 12.06.2025 Vorgeschlagene Maßnahme betreffend das Leitungsfeld "Gesellschaftliche Verantwortung" wird
gem. KL-Beschluss vom 12.06.2025 nicht weiterverfolgt C

074. 6 2,5% Pauschal-Ansatz LF 06 Beendigung Aufgaben pauschal
074. 6 Beendigung von Aufgaben Aufgabenkritik A
075. 6 2,5% Pauschal-Ansatz LF 06 Effizienzsteigerung pauschal
075. 6 Effizienzsteigerung Prozessoptimierung A
076. 6 Reduzierung Mittelbedarf Diakoniemittel A
077. 6 Stellenabbau Freie Stellen 2030 A
078. 6 Verwaltungsvereinfachung Zusammenlegung / Zusammenfassung: Integration LF 06 in ein anderes LF (z. B. Gesellschaftliche

Verantwortung) A

079. 7 2,5% Pauschal-Ansatz LF 07 Beendigung Aufgaben pauschal
079. 7 Beendigung von Aufgaben Aufgabenkritik C
080. 7 Effizienzsteigerung Finanzierung der GAST (Ziel: Kostendeckung mit P&I Loga) C
081. 7 Effizienzsteigerung Verwaltung Zentrum Seelsorge im Dezernat 21 A
082. 7 2,5% Pauschal-Ansatz LF 07 Effizienzsteigerung pauschal
082. 7 Effizienzsteigerung LF 07 am Beispiel Veranstaltungsmanagement (inkl. Mengengerüst) C
083. 7 Reduzierung Mittelbedarf Veranstaltungskosten HV, Preisvergleich aus Sicht des IAFW A
084. 7 Stellenabbau Freie Stellen 2030, Dezernat, IAFW, GAST C
085. 7 Effizienzsteigerung Ausgewählte Stellen, IAFW (Veranstaltungsmanagement) A
086. 7 Stellenabbau Pfarrstellenplan 2025-2030 (LK Pfarrstellen), Entfall bzw. veränderte Wiederbesetzung LK Pfarrstel-

len A

087. 7 Stellenabbau Outsourcing Versorgungsberechnungen an VKPB C
088. 7 Effizienzsteigerung Ämter- und Leitungsstruktur im IAFW (Leitungs-Duo) A
089. 7 Verwaltungsvereinfachung Zusammenlegung / Zusammenfassung: Einheitliche Personaladministration C
090. 7 Verwaltungsvereinfachung Betrachtung der Referatsstruktur im Leitungsfeld C
091. 8 Beendigung von Aufgaben HlD, Aufgabe des Tagungsservices, reine Vermietung C

092. 8 Beendigung von Aufgaben Aufgabenkritik, hier: Beendigung Abrechnung Klassengelder C
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(1) (2) (3) (4) (5)

lfd. Nr. LF Gestaltungsvorhaben/
Gestaltungskriterien Inhalt Typ

093. 8 2,5% Pauschal-Ansatz LF 08 Effizienzsteigerung pauschal
093. 8 Effizienzsteigerung Ganzheitliche Betrachtung Sondervermögen (Integration in HH, Konzentration/ Bündelung aller Im-

mobilien, Verwalterlösung, Nutzungskonzept, Gewinnabführung) C

094. 8 Effizienzsteigerung Ganzheitliche Betrachtung Tagungsstätte Haus Villigst (Nutzungskonzept (Beauftragung VCH?),
Nutzung durch Institute, marktgerechte Andersnutzung (Hotelbetrieb?), Verkauf/Verpachtung (ver-
tragl. Situation?)

A

095. 8 2,5% Pauschal-Ansatz LF 08 Effizienzsteigerung pauschal
095. 8 Effizienzsteigerung Planungsprozess HH C
096. 8 2,5% Pauschal-Ansatz LF 08 Effizienzsteigerung pauschal
096. 8 Effizienzsteigerung JA-Erstellung C
097. 8 2,5% Pauschal-Ansatz LF 08 Effizienzsteigerung pauschal
097. 8 Effizienzsteigerung Hauptprozesse der FiBu, z. B. dezentrale vs. zentrale Rechnungserfassung C
098. 8 Erhöhung Mitteleinnahmen Ertragssteigerung durch Überführung freiwillige Zahlung VKPB in Pflichteinzahlung C
099. 8 Reduzierung Mittelbedarf Validierung Kostenverteilung GRPS B
100. 8 Stellenabbau Freie Stellen 2030, GB 82 B
101. 8 Stellenabbau Freie Stellen 2030, Tagungsstätte Haus Villigst A

102. 8 Stellenabbau Freie Stellen 2030, GB 84 C
103. 8 NN-Stelle NN-Stellen, GB 82 B
104. 8 NN-Stelle NN-Stellen, GB 84 C
105. 8 Effizienzsteigerung Ausgewählte Stellen, Steuerstelle B
106. 8 Stellenabbau Vorruhestand Kirchenbeamte C
107. 8 Verwaltungsvereinfachung Zusammenlegung / Zusammenfassung:

Übertragung von Aufgaben LF 10 in LF 8 C

108. 9 2,5% Pauschal-Ansatz LF 09 Beendigung Aufgaben pauschal
108. 9 Beendigung von Aufgaben Aufgabenkritik Recht C
109. 9 2,5% Pauschal-Ansatz LF 09 Beendigung Aufgaben pauschal
109. 9 Beendigung von Aufgaben Aufgabenkritik BKD B
110. 9 2,5% Pauschal-Ansatz LF 09 Effizienzsteigerung pauschal
110. 9 Effizienzsteigerung Prozessoptimierung Schnittstellen zu KK C



35

(1) (2) (3) (4) (5)

lfd. Nr. LF Gestaltungsvorhaben/
Gestaltungskriterien Inhalt Typ

111. 9 NN-Stelle NN-Stellen und freie Stellen 2030, Vermögensaufsicht B
112. 9 NN-Stelle NN-Stellen, BKD B
113. 9 Stellenabbau Freie Stellen 2030, BKD B
114. 9 Effizienzsteigerung Ausgewählte Stellen, BKD (Architekten und Ingenieure) B
115. 9 Effizienzsteigerung Outsourcing BKD-Leistungen, Vergleichsrechnung Personalkosten/

Honorare B

116. 9 Effizienzsteigerung Outsourcing Rechtsberatung, Vergleichsrechnung Personalkosten/
Honorare C

117. 9 Verwaltungsvereinfachung Zusammenlegung / Zusammenfassung: Bündelung Rechtsgebiete / rechtliche Aufgaben; Trennung
Rechtsetzung und Rechtsberatung C

118. 9 Verwaltungsvereinfachung Integration von Rechtsthemen des ehem. LF 10 in das LF 09 C
119. 9 Verwaltungsvereinfachung Genehmigungsverfahren VermA B

120. 9 Verwaltungsvereinfachung Genehmigungsverfahren BKD B
121. 9 Verwaltungsvereinfachung Liste Genehmigungsverfahren/Streichungen B
122. 9 Verwaltungsvereinfachung Welche Gesetze/Verordnung/Richtlinien verursachen welchen

Personalaufwand in Dezernat C

123. 10 Beendigung von Aufgaben Stammdatenpflege für Randthemen: Kartographie / Digitale Karte, Konzentration auf Pflichtaufga-
ben C

124. 10 Beendigung von Aufgaben Versicherungswesen, Überprüfung freiwilliger Versicherungen B
125. 10 Beendigung von Aufgaben Eigene Statistikerhebungen C
126. 10 Beendigung von Aufgaben Friedhof, Beendigung Aufgabe Fort- u. WB B
127. 10 Beendigung von Aufgaben Friedhof, Beendigung Aufgabe Fort- u. WB u. Ort der Hoffnung u. Marketing B
128. 10 Beendigung von Aufgaben Friedhof, Ort der Hoffnung B
129. 10 Effizienzsteigerung Friedhofssatzung: Einführung einer Generalgenehmigung B
130. 10 Effizienzsteigerung Siegelwesen B
131. 10 Effizienzsteigerung Stammdatenpflege für Randthemen: Gremienverwaltung, KIDAT abschaffen und ggf. CRM-Adres-

senverwaltungssystem aufsetzen C

132. 10 Effizienzsteigerung Friedhof, Einheitliche Kalkulationssoftware B
133. 10 Effizienzsteigerung Friedhof, Aufgabenwahrnehmung durch KKA B
134. 10 Erhöhung Mitteleinnahmen Fundraising (Einsparung bei Conring vermerkt) A
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(1) (2) (3) (4) (5)

lfd. Nr. LF Gestaltungsvorhaben/
Gestaltungskriterien Inhalt Typ

135. 10 Erhöhung Mitteleinnahmen Archiv, Kostenbeteiligung von selbständigen Werken B
136. 10 Erhöhung Mitteleinnahmen Archiv, vorübergehende Fremdvermietung von Magazinflächen B
137. 10 Reduzierung Mittelbedarf Kirchenwahl, Werbung A
138. 10 Stellenabbau Freie Stellen 2030, Dezernat 10 C
139. 10 Stellenabbau Freie Stellen 2030, LK Archiv B
140. 10 Verwaltungsvereinfachung Zusammenlegung / Zusammenfassung: Übertragung von Aufgaben LF 10 in LF 9 C
141. 10 Verwaltungsvereinfachung Kirchenwahl, Änderung Wahlverfahren/Schottisches Model A

142. 10 Verwaltungsvereinfachung Kirchenwahl, Digitales Wahlverzeichnis A
143. 10 Verwaltungsvereinfachung Friedhof, Generelle staatsaufsichtliche Genehmigung B
144. 14 2,5% Pauschal-Ansatz LF 14 Beendigung Aufgaben pauschal
144. 14 Beendigung von Aufgaben Aufgabenkritik GBZV C
145. 14 Beendigung von Aufgaben Bibliothek, Existenzberechtigung klären B
146. 14 Effizienzsteigerung Matching: Anforderungs- und Befähigungsprofil C
147. 14 Effizienzsteigerung Materialbeschaffung C
148. 14 Effizienzsteigerung Mobilfunkverträge C
149. 14 2,5% Pauschal-Ansatz LF 14 Effizienzsteigerung pauschal
149. 14 Effizienzsteigerung Digitale Workflows und DMS C
150. 14 Effizienzsteigerung Empfang transformieren C
151. 14 Effizienzsteigerung Hausmeister: Service ausweiten, kombinieren C
152. 14 Effizienzsteigerung Dienstaufsicht und Diszipl. Führung; Leitung Haus Villigst an LF 08 C
153. 14 Reduzierung Mittelbedarf Cafeteria, Reduzierung auf Meetingpoint und Sitzungsservice C
154. 14 Reduzierung Mittelbedarf Fahrtkostenzuschüsse C
155. 14 Reduzierung Mittelbedarf Raumkonzept C
156. 14 Reduzierung Mittelbedarf Teambildende Maßnahmen C
157. 14 Reduzierung Mittelbedarf Betriebliches Gesundheitsmanagement C
158. 14 Reduzierung Mittelbedarf Image-Veranstaltungen C
159. 14 Reduzierung Mittelbedarf JobBörsen, Employer-Branding etc. C
160. 14 Reduzierung Mittelbedarf Raumreduktion in Bielefeld und Konzentration in Villigst C
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(1) (2) (3) (4) (5)

lfd. Nr. LF Gestaltungsvorhaben/
Gestaltungskriterien Inhalt Typ

161. 14 Stellenabbau Freie Stellen 2030, GBZV (Brandschutz, ab 2029 weitere) C
162. 14 Effizienzsteigerung Ausgewählte Stellen, GBZV (Kassenaufsicht) C
163. 14 NN-Stelle NN-Stellen, GBZV C
164. 1 Effizienzsteigerung Stabstelle Kommunikation, Einheitliche Kommunikation C
165. 1 NN-Stelle NN-Stellen, Stabstelle Kommunikation C
166. 1 Effizienzsteigerung Ausgewählte Stellen, Stabstelle Kommunikation (Grafikdesigner) C
167. 1 Stellenabbau Freie Stellen 2030, Stabstelle Kommunikation C
168. 1 Reduzierung Mittelbedarf Gleichstellungsbeauftragte, Ressourcen einsparen C
169. 14 Stellenabbau Outsourcing von Leistungen des GBZV, PK-DL-Vergleich C
170. 14 Stellenabbau Fahrdienst einstellen C
171. 14 Verwaltungsvereinfachung Zusammenlegung / Zusammenfassung: Personalbereiche C

172. 14 Verwaltungsvereinfachung Zusammenlegung / Zusammenfassung: Liegenschaften C
173. 2 KL-Beschluss vom 12.06.2025 Vorgeschlagene Maßnahme betreffend das Leitungsfeld "Kirchliches Leben" wird gem. KL-Be-

schluss vom 12.06.2025 nicht weiterverfolgt A

174. 5 Verwaltungsvereinfachung Stellenbesetzungsverfahren Projektstellen C
175. 3 Verwaltungsvereinfachung Zusammenlegung / Zusammenfassung AfJ/PI (Zielgruppenkongruenz) A
176. 3 KL-Beschluss vom 12.06.2025 Vorgeschlagene Maßnahme betreffend das Leitungsfeld "Bildung" wird gem. KL-Beschluss vom

12.06.2025 nicht weiterverfolgt A

177. 9 Beendigung von Aufgaben Neukonzipierung BKD B
178. 3/HSK Beendigung von Aufgaben PI an die Schulreferate der KK A
179. 1/HSK Effizienzsteigerung Entscheidungsprozess zur Vergabe/Verteilung finanzieller Mittel strukturieren C
180. 8/HSK Effizienzsteigerung Budgetierung gemäß FiVO bei den Ämtern und Werken einführen C
181. 14/HSK Effizienzsteigerung Einführung Vertragsmanagement C

182. 8/HSK Erhöhung Mitteleinnahmen Finanzerträge steigern C
183. 3/HSK Reduzierung Mittelbedarf Ev. Erwachsenen- und Familienbildung: Vermeidung von Doppelarbeiten A
184. 8/HSK Reduzierung Mittelbedarf Optimierung IT-Fremdkosten C
185. 4/HSK Reduzierung Mittelbedarf Ökumene-Mittel-Bedarf ermitteln A
186. 1/HSK Reduzierung Mittelbedarf Reduzierung von Zuschüsse an Dritte aus dem Allgemeinen HH A
187. 3/HSK Reduzierung Mittelbedarf Schulen in staatl. Trägerschaft übergeben A
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(1) (2) (3) (4) (5)

lfd. Nr. LF Gestaltungsvorhaben/
Gestaltungskriterien Inhalt Typ

188. 1/HSK Verwaltungsvereinfachung Abbau paralleler Leitungsfunktionen prüfen, Verwaltungsaufgaben bündeln A
189. 8/HSK Erhöhung Mitteleinnahmen Aufbaugemeinschaft Espelkamp: Neuausrichtung und Ertragssteigerung A
190. 1/HSK Effizienzsteigerung Kooperationen mit anderen Landeskirchen C
191. 1/HSK Beendigung von Aufgaben Konzeptionelle Ausgestaltung der Zusammenlegung von Ämtern, Instituten und Einrichtungen in

Villigst: Oikos-Institut – für Mission und Ökumene, Institut für Kirche und Gesellschaft der EKvW, Pä-
dagogisches Institut, Amt für Jugendarbeit, Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung

A
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Anlage 

 

 

Kirchengesetz über den Kirchensteuerhebesatz 

für das Steuerjahr 2026 

(Kirchensteuerbeschluss – KiStB –) 

Vom __. November 2025 

 

 

Die Landessynode hat folgendes Kirchengesetz beschlossen: 

 

§ 1 

 

(1) Auf Grund und nach Maßgabe des § 12 Absatz 1 Buchstabe c der Kirchensteuerordnung (KiStO) 

vom 22. September 2000 (KABl. EKiR 2000 S. 297), 14. September 2000 (KABl. EKvW 2000 S. 281) und 

28. November 2000 (Ges. u. VoBl. LLK 2000 Band 12 S. 96), zuletzt geändert durch 

Gesetzesvertretende Verordnung/Sechste Gesetzesvertretende Verordnung/Sechste Notverordnung 

vom 5. Dezember 2014 (KABl. EKiR 2014 S. 344), vom 4. Dezember 2014 (KABl. EKvW 2014 S. 344) und 

vom 16. Dezember 2014 (Ges. u. VoBl. LLK 2014 Band 15 S. 359), werden für die Kirchengemeinden, 

soweit sie nicht in Verbänden zusammengeschlossen sind, und für die Verbände im Steuerjahr 2026 

Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer gemäß § 6 Absatz 1 Ziffer 

1 Buchstabe a der KiStO in Höhe von 9 vom Hundert festgesetzt. 

 

(2) Der Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer; er wird auf 7 vom Hundert 

der Lohnsteuer ermäßigt, wenn der  

 

a) Steuerpflichtige bei der Pauschalierung der Einkommensteuer nach §§ 37a, 37b 

Einkommensteuergesetz, 

b) Arbeitgeber bei der Pauschalierung der Lohnsteuer nach §§ 40, 40a, 40b Einkommensteuergesetz 

von der Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 der gleichlautenden Erlasse der obersten 

Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 (BStBl. 2016 I S. 773) Gebrauch macht. 
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§ 2 

Auf Grund und nach Maßgabe des § 12 Absatz 1 Buchstabe c KiStO vom 22. September 2000 (KABl. 

EKiR 2000 S. 297), 14. September 2000 (KABl. EkvW 2000 S. 281) und 28. November 2000 (Ges. u. 

VoBl. LLK 2000 Band 12 S. 96), zuletzt geändert durch Gesetzesvertretende Verordnung/Sechste 

Gesetzesvertretende Verordnung/Sechste Notverordnung vom 5. Dezember 2014 (KABl. EKiR 2014 S. 

344), vom 4. Dezember 2014 (KABl. EKvW 2014 S. 344) und vom 16. Dezember 2014 (Ges. u. VoBl. LLK 

2014 Band 15 S. 359), wird für die Kirchengemeinden, soweit sie nicht in Verbänden 

zusammengeschlossen sind, und für die Verbände im Steuerjahr 2026 das besondere Kirchgeld 

gemäß § 6 Absatz 1 Ziffer 5 der KiStO nach folgender Tabelle festgesetzt: 

 

Stufe Bemessungsgrundlage: 

Zu versteuerndes Einkommen 

gemäß § 6 Absatz 2 Satz 2 KiStO 

 

besonderes Kirchgeld 

1 50.000 –   57.499 Euro 96 Euro 

2 57.500 –   69.999 Euro  156 Euro 

3 70.000 –   82.499 Euro  276 Euro 

4 82.500 –   94.999 Euro  396 Euro 

5 95.000 – 107.499 Euro  540 Euro 

6 107.500 – 119.999 Euro  696 Euro 

7 120.000 – 144.999 Euro  840 Euro 

8 145.000 – 169.999 Euro  1.200 Euro 

9 170.000 – 194.999 Euro  1.560 Euro 

10 195.000 – 219.999 Euro  1.860 Euro 

11 220.000 – 269.999 Euro  2.220 Euro 

12 270.000 – 319.999 Euro  2.940 Euro 

13 ab 320.000 Euro  3.600 Euro 

 

§ 3 

 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

Bielefeld, __. November 2025 

 

Evangelische Kirche von Westfalen 

Die Kirchenleitung 
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Beschlussvorschlag: 
Die Landessynode möge beschließen: 

 

Die Kirchensteuerzuweisungen an die Evangelische Kirche von Westfalen (Landeskirche) werden für das 

Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:  

 

§ 2 Abs. 2 Nr. 1 FAG 1 

a. EKD-Finanzausgleich 

Der Bedarf für den EKD-Finanzausgleich wird auf 9.300.000   

festgelegt. Dieser Betrag wird als Vorwegabzug bereitgestellt und mindert die Kirchensteuer-

Verteilsumme für die Kirchenkreise und die Landeskirche. 

b. Geplante Deckungslückenschließung VKPB  

Die Schließung der Deckungslücke bei der VKPB stellt eine gemeinschaftliche Aufgabe aller 

Körperschaften der EKvW-Gemeinschaft dar. Um alle durch das Kirchensteueraufkommen 

finanzierten Bereiche der EKvW daran partizipieren zu lassen, wird der hierfür veranschlagte 

Betrag hier gesondert ausgewiesen.  

 

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 FAG2  Zuweisungen an die Landeskirche 

a. Landeskirchliche Aufgaben 

Für landeskirchliche Aufgaben erhält die Landeskirche eine Zuweisung in Höhe von 9% der 

Verteilungssumme. Die Zuweisung beträgt für das Jahr 2026  

 

b. Übertragene Aufgaben (vormals gesamtkirchliche Aufgaben) 

Für übertragene Aufgaben erhält die Landeskirche eine Zuweisung in Höhe des Bedarfs. 

Aufgrund der geänderten Bestimmungen des FAG, gültig ab 01.01.2026, beschließt die 

Landessynode für 2026 die Übertragung derjenigen Aufgaben, die bisher gesamtkirchlich 

finanziert wurden. Hierunter fallen u.a. die Arbeitsbereiche Mission und Ökumene, dotIT, 

Sammelversicherungen, UVSS, Archiv sowie die Finanzierung von Umlagen der EKD. 

Die Zuweisung beträgt für das Jahr 2026  

 

c.  Pfarrbesoldungszuweisung 

Zur Deckung der nicht durch Pauschalen abgedeckten Kosten der zentralen Pfarrbesoldung 

erhält die Landeskirche gem. § 11 FAG eine Zuweisung in Höhe des Bedarfs. 

Der geschätzte Bedarf beträgt für das Jahr 2026  

1 ab 01.01.2026: § 3 Abs. 2 Nr. 1 FAG  
2 ab 01.01.2026: § 3 Abs. 2 Nr. 2 FAG 
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Festsetzung von Pauschalen nach dem FAG  Zentrale Pfarrbesoldung und zentrale Beihilfe 

a. Pfarrbesoldungspauschale 

Zur Finanzierung der zentralen Pfarrbesoldung wird gemäß §§ 8 ff. FAG3 eine Pfarrbesoldungs-

Pfarrstelle festgesetzt. Hierin ist die Beihilfepauschale 

bereits enthalten. 

b. Beihilfepauschale 

Zur Finanzierung der zentralen Beihilfeabrechnung wird gemäß §§ 13, 14 FAG eine 

 

 

Weiterhin wird festgelegt:  

Das Abrechnungsergebnis des Gesamthaushalts der EKvW (landeskirchliche Aufgaben, übertragene 

Aufgaben, Pfarrbesoldungshaushalt, Pfarrbesoldungszuweisungshaushalt) soll für die Schließung der 

Deckungslücke verwendet werden. Überschüsse bzw. Verluste der Haushaltsjahre ab 2023, die durch 

Abweichungen von den Planansätzen entstehen, erhöhen bzw. vermindern jeweils den in der Planung für 

die Schließung der Deckungslücke veranschlagten Betrag. Auf die in der Vergangenheit vorgenommene 

Ausschüttung nicht verausgabter Zuweisungen wird verzichtet. Stattdessen wird mit dem 

Jahresabschluss der endgültige Betrag der Deckungslückenschließung ermittelt und der Kirchenleitung 

zur Beschlussfassung vorgelegt.  

 

Begründung / Erläuterung: 

Auf der Grundlage der bereits festgelegten Rahmendaten für den Haushalt 2026, insbesondere die 

Kirchensteuerentwicklung, wurde die als Anlage 1 zu dieser Vorlage beigefügte Verteilungsübersicht 

erstellt. Die Aufteilung dieser Beträge auf die Kirchenkreise ist der Anlage 2 zu entnehmen. 

 

Die Verteilprognose folgt der Vorabstimmung im Ständigen Finanzausschuss, in dem eine realistische 

Planung des Kirchensteueraufkommens und eine angemessene Sonderzuweisung zum Abbau der 

Deckungslücke an die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamtinnen 

und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und 

der Lippischen Landeskirche (VKPB) empfohlen wurde. Damit folgt die Haushaltsplanung folgenden 

strategischen Kriterien: 

 

3 ab 01.01.2026: §§ 9 ff. FAG 
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1. Schließung der Deckungslücke wird mitgeplant 

 

Die Landeskirche hat die Aufgabe, die zentrale Pfarrbesoldung und Beihilfeabwicklung durchzuführen. 

Aus dieser Aufgabe erwachsen langfristige Verpflichtungen für die Finanzierung der Krankheitskosten 

und Versorgung aller öffentlich-rechtlich Beschäftigten. Im Jahresabschluss der EKvW zum 31.12.2024 

ist eine Deckungslücke für die Versorgungsverpflichtungen bei der Versorgungskasse für Pfarrerinnen, 

Pfarrer und Kirchenbeamte (VKPB) in Höhe von 1.625,8  für Versorgung und Beihilfe ausgewiesen. 

 

Der Abbau dieser im Wesentlichen in der Vergangenheit begründeten Verpflichtungen ist eine 

Herausforderung, die in die künftigen Haushaltsplanungen mit einbezogen werden muss. Der Beitrag zur 

Schließung der Deckungslücke sollte ab 2027 weiter erhöht werden, damit im Rahmen eines Abbauplans 

die Deckungslücke geschlossen werden kann. 

 

 

2. Feste Zuweisungen  nachlaufende Verteilungen nach Jahresabschluss entfallen 

 

Wie bisher auch, wird es in der Haushaltsausführung Abweichungen von den Planansätzen geben. Sie 

kommen unter anderem zustande durch: 

- Abweichung der eingenommenen Kirchensteuer vom ursprünglichen Planwert 

- Überschüsse / Unterdeckungen aus den landeskirchlichen Haushalten  

(allgemein, gesamtkirchlich, Pfarrbesoldung) 

 

Diese Planabweichungen müssen weiterhin finanziell ausgeglichen werden. Es ist vorgesehen, nach 

Jahresabschluss den o. a. jährlichen Stärkungsbeitrag zur Schließung der Deckungslücke entsprechend 

zu reduzieren bzw. zu erhöhen. Die Zuweisungen für die landes- und kreiskirchlichen Haushalte bleiben 

unberührt. Damit wird es nicht zu nachlaufenden Verteilungen nach Jahresabschluss kommen. 
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Stand: 22.10.2025

Zuweisung an KK 20266/7



Gemeinsame Kirchensteuerstelle

Übersicht über die Einnahmen im Zeitraum

Januar bis September 2025
(Euro)

Zuweisungen der Finanzämter
Kirchenlohnsteuer 252.640.344,08
Kircheneinkommensteuer 120.605.604,13 *)
brutto 373.245.948,21
abzgl. 3% Verwaltungskostenpauschale -10.398.710,83 **)
Netto-Zuweisungen der Finanzämter 362.847.237,38
Erstattungen von anderen
Ev. Kirche im Rheinland 0,00
Sonstige Landeskirchen 80.000,00
Soldaten-Kirchensteuer 620.296,18
Clearingstelle Hannover, lfd. Abschläge 47.465.000,00
Clearing-Abrechnung 0,00
Summe Erstattungen von anderen 48.165.296,18
Erstattungen an andere
Ev. Kirche im Rheinland 0,00
Sonstige Landeskirchen -50.400,00
Summe Erstattungen an andere -50.400,00
Kirchensteuer-Erstattungen ***) -7.930.503,40
Kirchensteuer-Kappungen -3.214.944,88
Summe Erstattungen/Kappungen -11.145.448,28
Gesamt-Kirchensteueraufkommen 399.816.685,28
einheitl. Pauschsteuer gem. § 40a Abs. 2 und 6 EStG 1.710,72

Sonstige Einnahmen ***) 6.500.077,61
Sonstige Ausgaben ***) 6.500.526,99
Entnahme aus der Clearing-Rückstellung 0,00
Netto-Kirchensteueraufkommen 399.817.946,62

Verteilung (Euro)

EKD-Finanzausgleich 6.994.440,00
Zuführung Clearing-Rückstellung 0,00
Allgemeiner Haushalt 35.354.115,61
Gesamtkirchliche Aufgaben 43.210.585,74
Pfarrbesoldung 73.615.125,14
Kirchenkreise 240.643.680,13
Gesamt Verteilung 399.817.946,62

*) in der Kircheneinkommensteuer (KiESt) enthaltene Abgeltungsteuer: 26.622.254,91
**) die Verwaltungskostenpauschale wird weiterhin ohne die Abgeltungsteuer berechnet
***) Rückstellung für zurückzuzahlende Beträge
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Beschlussvorschlag  

I. Haushaltsbeschluss  

Aufgrund des Artikels 119 Abs. 3 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen in 

Verbindung mit § 14 der Verordnung über das Finanzwesen der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(Finanzwesenverordnung  FiVO) vom 24. November 2022 wird folgender Beschluss gefasst: 

 

1. Der Haushalt der Evangelischen Kirche von Westfalen enthält die voraussichtlich anfallenden Erträge 

und Aufwendungen für die Erfüllung der eigenen oder zugewiesenen Aufgaben. Ebenso enthalten sind 

ggfs. aufzunehmende Ein- und Auszahlungen für Investitionen und notwendige 

Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushalt wird für das Jahr 2026 wie folgt festgestellt: 

 
a. In der Ergebnisplanung 

ordentliche Erträge  433.224.809,57  

Finanzerträge         

außerordentliche Erträge   

Erträge gesamt  442.724.809,57  

 

ordentliche Aufwendungen  -397.076.617,75  

Finanzaufwendungen -  

Aufwendungen gesamt -397.094.117,75  

 

Jahresergebnis (Gewinn) 45.630.691,82  

davon für Deckungslückenschließung VKPB -  

davon für Beihilfesicherungsbeitrag VKPB -  

davon Zinsen auf freiwillige Beiträge bei der VKPB1 -5.5  

Zuführung zu Rücklagen (Klimaschutzpauschale) -1.836.000,00  

Entnahme aus Rücklagen (Klimaschutzpauschale) 21.056,00  

 

 

Der sich beim Jahresabschluss ergebende tatsächliche Saldo soll für die Schließung der Deckungslücke 

VKPB verwendet werden, vgl. dazu den Beschluss der Landessynode unter TOP 5.2.2. 

 

 

1 Die Zinsen werden nicht von der VKPB ausgezahlt, sondern dort dem Verrechnungskonto der EKvW 
Hierdurch erhöht sich die Forderung gegenüber der VKPB um diesen Betrag. 

2/131



 

b. In der Kapitalflussplanung 
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 2026 28.946.091,84  

Kapitalfluss aus Investitionen 2026 -497.  

Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen 28.448.773,68  

 

Die Finanzmittel erhöhen sich ausweislich der Kapitalflussplanung im Haushaltsjahr 

2026 um 28.448.773,68  

 

2. Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird 

festgesetzt auf 0,00  

 

3. Das Eigenkapital erhöht sich durch den in der Haushaltsplanung 2026 enthaltenen 

Gewinn um  45.630.691,82  

Hierin enthalten sind die Beträge, die von der Landeskirche zur Schließung der 

Deckungslücke an die VKPB weitergeleitet werden. Vergleiche hierzu die Erläuterung zu  

1. a.  (Gewinn)  

 

 

4. Verpflichtungsermächtigungen sind in folgender Höhe vorgesehen: 12.527.936,43  

 

5. Der Höchstbetrag der Darlehen, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 

genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 10.000.000,00  

 

6. Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 1.051,69 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) festgesetzt. 

Davon sind 491,69 VZÄ für die Besetzung mit Beamtinnen bzw. Beamten vorgesehen. 

Stellen, die mit einem kw-Vermerk versehen sind, fallen bei Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. 

des Stelleninhabers weg. Stellen, die mit einem ku-Vermerk versehen sind, sind bei Ausscheiden der 

Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umzuwandeln. 

 

7. Ein Nachtragshaushalt gem. § 29 FiVO ist aufzustellen, wenn die Kirchensteuerzuweisungen an die 

 

ausfallen als im Haushalt geplant wurde. Ist ein Nachtragshaushalt erforderlich, so ist dieser 

spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zu verabschieden. 
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8. Anbringung von Sperrvermerken 

Sperrvermerke nach § 23 FiVO werden wie folgt angebracht: 

 

a. Bestehende Verpflichtungen 

Von den nachfolgenden Sperrvermerken sind Ansätze ausgenommen, welche durch bereits 

eingegangene oder bereits bestehende rechtliche Verpflichtungen vollständig ausgeschöpft werden 

müssen.  

 

b. Personalaufwendungen  

Für Personalaufwendungen gilt, dass nicht geplante Stellen nur dann eingerichtet und besetzt werden 

dürfen, wenn vor dem Start des Besetzungs-/Auswahlverfahrens (z. B. Veröffentlichung der 

Stellenausschreibung, Ansprache von einzelnen Personen oder Mitarbeitenden) die Beurteilung nach 

den HSK-Vorgaben durch den Bereich Personal u. Personalentwicklung durchgeführt worden ist. 

Hierzu sind unter anderem eine Stellenbeschreibung und eine Begründung durch den/die 

Budgetverantwortliche(n) des antragstellenden Bereichs zu erstellen. Anderenfalls liegt keine 

Freigabe für die Stellenbesetzung vor. 

Das gleiche Verfahren ist anzuwenden für nicht geplante Stundenaufstockungen oder 

Höhergruppierungen und für personalkostenersetzende Honorar- oder Dienstleistungsverträge. Zur 

Freigabe wird der Finanzdezernent ermächtigt. 

 

c. Versorgungssicherung VKPB 

Bei den Beträgen zur Deckungslückenschließung  wird nach § 23 FiVO 

ein Sperrvermerk angebracht. Der Sperrvermerk ist aufgehoben, wenn das geschätzte 

Nettokirchensteueraufkommen von 554,3 Mio.  

 

Für den Fall einer Unterschreitung wird die Kirchenleitung ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 

Ständigen Finanzausschuss den Sperrvermerk ganz oder teilweise aufzuheben. Dabei ist bei der 

Deckungslückenschließung eine Absenkung mindestens in der prozentualen Höhe der 

Unterschreitung des geschätzten Nettokirchensteueraufkommens vorzunehmen. 

 

d. Alle weiteren Aufwendungen 

Für alle weiteren Aufwendungen, die aus allgemeinen Haushaltsmitteln der EKvW finanziert werden  

(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 lit. a FAG2) wird ein Sperrvermerk ab einer Höhe von 90% des Ansatzes 

ausgesprochen. Zur Kontrolle dieses Sperrvermerkes werden monatlich Auswertungen der 

Kostenstellen und Kostenträger durch den GB 83 durchgeführt, bewertet und dem Finanzdezernenten 

vorgelegt. Dieser veranlasst ggf. Maßnahmen zur Einhaltung des Sperrvermerks. Durch diese Kontroll- 

2 § 3 Abs. 2 Nr. 2 lit. A FAG ab 01.01.2026 
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und Managementaufgabe werden die jeweiligen Budgetverantwortlichen ausdrücklich nicht von der 

Verpflichtung zur Einhaltung der ihnen aufgelegten Sperrvermerke entbunden. 

 

Der Haushalt wird gemäß § 14 FiVO offengelegt. Die Einsichtnahme ist im Landeskirchenamt der 

Evangelischen Kirche von Westfalen, Raum B 104, vom 08. Dezember bis 12. Dezember 2025, montags 

bis donnerstags von 9:00 Uhr bis 15:30 Uhr, freitags von 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr möglich. Während der 

Auslegungsfrist können auch andere Zeiten telefonisch unter 0521/594-510 vereinbart werden. Es wird 

generell um vorherige Anmeldung gebeten. 

 

Die Möglichkeit der Einsichtnahme ist auf der Internetseite www.ekvw.de zu veröffentlichen. 
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Haushaltszusammenfassung nach § 17 FiVO

Jahresergebnisplanung
Jahresergebnis 45.630.691,82

Erträge 442.724.809,57
Aufwendungen 397.094.117,75
Rücklagenzuführung 1.836.000,00
Rücklagenentnahme 21.056,00

Investitionsplanung
Ergebnis der Investitionsplanung 0,00

Gesamtbetrag der Einzahlungen 5.932.618,27
Gesamtbetrag der Auszahlungen 6.429.936,43
Verwendung von Finanzmitteln 497.318,16

Entwicklung des variablen Eigenkapitals sowie der Finanzmittel
Eigenkapital

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 -1.126.661.392,37
davon variabel (verfügbar zum Verlustausgleich) -385.840.202,18

Zum Ende des Planungszeitraums 2029 -945.467.916,32
davon variabel (verfügbar zum Verlustausgleich) -204.646.726,13

Finanzmittel
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 276.143.845,88

davon verfügbar (nach Abzug gebundener Mittel) 292.949.624,20
positiver Cashflow
in 2024!

Zum Ende des Planungszeitraums 2029 307.017.771,53
davon verfügbar (nach Abzug gebundener Mittel) 298.364.578,32

Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 12.527.936,43

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung 10.000.000,00

Stellenüberischt
Anzahl an Vollzeitäquivalenten 1.051,69

Grenzen für Nachtragshaushalt
Erheblichkeitsgrenze in der Gewinn- und Verlustplanung 1.500.000,00
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Kapitalflussplanung für
Jahr 2026

Art des Mandanten

Nr. +/- Bezeichnung

Vorjahres-ergebnis
(EUR)

Ansatz des lfd.
Jahres (EUR)

Ansatz d. Plan-
jahres (EUR)

Ansatz d. Plan-
jahres (EUR)

Ansatz d. Plan-
jahres (EUR)

Ansatz d. Plan-
jahres (EUR)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 Jahresergebnis 11.958.012,09 -9.843.538,52 45.630.691,82 69.133.605,47 87.984.913,72 87.287.803,56

2a + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.083.544,87 606.742,85 799.729,32 704.382,20 677.869,10 654.668,67

2b - Wertaufh./Zuschreibung auf AV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Auflösung Sonderp. f. Inv.zusch. 341.085,57 51.697,86 203.767,86 231.367,86 178.367,86 170.787,86

4a + Zunahme Rückstellungen (Passiva C) 39.853.949,95 112.950,00 19.824.140,00 10.924.890,00 7.525.660,00 1.526.450,00

4b - Abnahme Rückstellungen (Passiva C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a + sonstige zahlungsunw. Aufw. 40.671.499,52 565.375,43 6.100,00 2.500,00 4.800,00 2.500,00

5b - Sonstige zahlungsunw. Erträge 33.748.942,90 4.914.074,98 2.110.801,44 465.200,12 430.039,61 434.039,61

6a + Buchverlust Anlageabgängen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6b - Buchgewinn Anlageabgängen 168,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7a +
Abnahme Vorräte (Aktiva B I), Ford. (Aktiva B II - außer Forderungen
aus gem. Zahlungsverkehr), ARAP (Aktiva C)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7b - Zunahme Vorräte (Aktiva B I), Ford. (Aktiva B II - außer Forderungen aus
gem. Zahlungsverkehr)), ARAP (Aktiva C)

20.256.994,81 0,00 51.700.000,00 72.200.000,00 91.700.000,00 93.200.000,00

8a +
Zunahme Verbindlichk. (Passiva D 1. bis 4. und 6. - außer
Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsverkehr), PRAP (Passiva E)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8b -
Abnahme Verbindlichk. (Passiva D 1. bis 4. und 6. - außer
Verbindlichkeiten aus gem. Zahlungsverkehr), PRAP (Passiva E)

15.762.436,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Darlehenstilgung (Passiva D 5.) 250.423,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 =
Kapitalfluss aus laufender
Geschäftstätigkeit

23.206.954,91 -13.524.243,08 12.246.091,84 7.868.809,69 3.884.835,35 -4.333.405,24

11 + Erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (Passiva B III) 27.790,80 0,00 5.932.618,27 4.728.881,73 0,00 0,00

12 +
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens (Aktiva A I und II)

692,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Investitionen in Sachanlagen (Aktiva A I und II) 597.116,51 0,00 6.429.936,43 5.125.292,77 0,00 0,00

14 - Veränderung Sonderhaushalte (Aktiva A III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 -
Veränderung von sonstigen Finanzanlagen (Aktiva A IV 4.) außer
Ausleihung an die Gemeinsame Finanzanlage

9.308,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 -
Investitionen in Finanzanlagen zur Absicherung von Versorgungslasten
(Aktiva A IV 2.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 - Veränderung der Beteiligungen (Aktiva A IV 3.) 3.446,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 + Darlehensaufnahme (Passiva D 5.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 = Kapitalfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit -581.388,62 0,00 -497.318,16 -396.411,04 0,00 0,00

20 = Saldo aller zahlungswirksamen Veränderungen 22.625.566,29 -13.524.243,08 11.748.773,68 7.472.398,65 3.884.835,35 -4.333.405,24

21 +

Finanzmittel zum 1.1.:
Summe der Finanzanlagen (Aktiva A IV 1.), Ausleihung an die
Gemeinsame Finanzanlagen (Aktiva A IV 4.), den Liquiden Mitteln
(Aktiva B III), und den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten an bzw.
gegenüber der gemeinsamen Finanzbuchhaltung 276.143.845,88 298.769.412,17 285.245.169,09 296.993.942,77 304.466.341,42 308.351.176,77

22 + Veränderung Finanzmittel (Position 20 der Kapitalflussplanung) 22.625.566,29 -13.524.243,08 11.748.773,68 7.472.398,65 3.884.835,35 -4.333.405,24

23 =

Finanzmittel zum 31.12.:
Summe der Finanzanlagen (Aktiva A IV 1.), Ausleihung an die
Gemeinsame Finanzanlage (Aktiva A IV 4.), den Liquiden Mitteln (Aktiva
B III), und den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten an bzw. gegenüber
der gemeinsamen Finanzbuchhaltung 298.769.412,17 285.245.169,09 296.993.942,77 304.466.341,42 308.351.176,77 304.017.771,53
Bestand laut Bilanz zum 31.12. 298.769.412,17
Differenz 0,00
davon verfügbar nach Abzug gebundener Mittel 292.949.624,20 279.425.381,12 291.174.154,80 298.646.553,45 302.531.388,80 293.864.578,32

Wert Zahl Einheit
Variables Eigenkapital im Haushaltsjahr 2024 -385.840.202,18
Variables Eigenkapital im Haushaltsjahr 2029 -105.646.726,13 €
Eigenkapitalreichweite: 0,00 Jahre
Gesamtliquidität im Haushaltsjahr 2029 304.017.771,53 €
Gesamtliquiditätsreichweite: 70,16 Jahre
Verfügbare Liquidität im Haushaltsjahr 2029 293.864.578,32 €
Liquiditätsreichweite der verfügbaren Mittel: 67,81 Jahre
Veränderung des variablen Eigenkapitals in Prozent -73%
Veränderung des Finanzmittelbestands in Prozent 0%

Landeskirche

Evangelische Kirche von Westfalen

Mittelfristige  Finanzplanung

weitere Bemerkung
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Investitionsplanung 2026 für Evangelische Kirche von
Westfalen
Anzahl Investitionen 1

Investitionsmaßnahmen
Ansatz des

lfd. Jahr
(EUR)

Ansatz des
Planjahres

(EUR)
Planjahr
+1 (EUR)

Planjahr
+2 (EUR)

Planjahr
+3 (EUR)

Gesamt-
summen (EUR)

2025 2026 2027 2028 2029
1. Baumaßnahmen und darlehensfinanzierte Investitionen > 800 EUR netto
1.1 Baumaßnahme / Erwerb von Immobilien

Erlös aus Sachanlageverkäufen 0,00
Erlös aus Verkäufen sonstiger Finanzanlagen (exklusive
Ausleihung an die gemeinsame Finanzanlage)

0,00

Erlös aus Beteiligungsverkäufen 0,00
Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten 5.932.618,27 4.728.881,73 10.661.500,00
Darlehensaufnahme 0,00

Summe Einzahlungen für Investitionen 0,00 5.932.618,27 4.728.881,73 0,00 0,00 10.661.500,00
Grundstück (Aktiva A II 1.) 0,00
Herrichten und Erschließen 1.304.643,66 1.304.643,66
Baukonstruktion 2.868.954,73 2.868.954,73 5.737.909,45
Technische Anlagen 733.454,81 733.454,81 1.466.909,62
Außenanlagen 438.358,37 438.358,37 876.716,74
Ausstattung und Kunstwerke 0,00
Baunebenkosten 1.084.524,87 1.084.524,87 2.169.049,73

Summe Auszahlungen für Investitionen 0,00 6.429.936,43 5.125.292,77 0,00 0,00 11.555.229,20
Saldo aus 1.1 0,00 -497.318,16 -396.411,04 0,00 0,00 -893.729,20

1.2 Sonstige darlehensfinanzierte Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen) > 800 EUR netto
Erlös aus Sachanlageverkäufen 0,00
Erlös aus Verkäufen sonstiger Finanzanlagen (exklusive
Ausleihung an die gemeinsame Finanzanlage)

0,00

Erlös aus Beteiligungsverkäufen 0,00
Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten 0,00
Darlehensaufnahme 0,00

Summe Einzahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen für Investitionen 0,00

Summe Auszahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo aus 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Nicht-darlehensfinanzierte Investitionen > 800 EUR netto (keine Baumaßnahmen)
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (ggf. anteilig) 0,00
Erlös aus Sachanlageverkäufen 0,00
Erlös aus Verkäufen sonstiger Finanzanlagen (exklusive
Ausleihung an die gemeinsame Finanzanlage)

0,00

Erlös aus Beteiligungsverkäufen 0,00
Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten 0,00

Summe Einzahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen für Investitionen 0,00

Summe Auszahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo aus 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Zusammenfassung der Investitionsplanung
Summe aller Einzahlungen aus 1. und 2. 0,00 5.932.618,27 4.728.881,73 0,00 0,00 10.661.500,00
Summe aller Auszahlungen aus 1. und 2. 0,00 6.429.936,43 5.125.292,77 0,00 0,00 11.555.229,20
Saldo aller Investitionen aus 1. und 2. 0,00 -497.318,16 -396.411,04 0,00 0,00 -893.729,20

Verwendung von Finanzmitteln (Zusammensetzung = Position 21
der Kapitalflussplanung)

0,00 497.318,16 396.411,04 0,00 0,00 893.729,20

Ergebnis der Investitionsplanung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Nachrichtlich
Summe aller Darlehensaufnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stand 09.10.2025
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Investition 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 Bezeichnung Neubau Sporthalle Söderblom Gymnasium Espelkamp (SGE) incl. Abriss Einfach-Halle

Abrechnungsobjekt (Zuordnung Abschreibungen) 51033220 SGE nicht refinanzierbar
geplanter Anschaffungszeitpunkt 2026
Nutzungsdauer (geplant) 20

Art
Verpflichtungsermächtigung ja

Immat. VG und SachanlagevermögenImmat. VG und SachanlagevermögenImmat. VG und SachanlagevermögenImmat. VG und SachanlagevermögenImmat. VG und SachanlagevermögenImmat. VG und Sachanlagevermögen

Investitionsmaßnahmen
Ansatz des

lfd. Jahr
(EUR)

Ansatz des
Planjahres

(EUR)
Planjahr
+1 (EUR)

Planjahr
+2 (EUR)

Planjahr
+3 (EUR)

Gesamt-
summen (EUR)

2025 2026 2027 2028 2029
1. Baumaßnahmen und darlehensfinanzierte Investitionen > 800 EUR netto
1.1 Baumaßnahme / Erwerb von Immobilien

Erlös aus Sachanlageverkäufen 0,00
Erlös aus Verkäufen sonstiger Finanzanlagen (exklusive
Ausleihung an die gemeinsame Finanzanlage)

0,00

Erlös aus Beteiligungsverkäufen 0,00
Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten 5.932.618,27 4.728.881,73 10.661.500,00
Darlehensaufnahme 0,00

Summe Einzahlungen für Investitionen 0,00 5.932.618,27 4.728.881,73 0,00 0,00 10.661.500,00
Grundstück (Aktiva A II 1.) 0,00
Herrichten und Erschließen 1.304.643,66 1.304.643,66
Baukonstruktion 2.868.954,73 2.868.954,73 5.737.909,45
Technische Anlagen 733.454,81 733.454,81 1.466.909,62
Außenanlagen 438.358,37 438.358,37 876.716,74
Ausstattung und Kunstwerke 0,00
Baunebenkosten 1.084.524,87 1.084.524,87 2.169.049,73

Summe Auszahlungen für Investitionen 0,00 6.429.936,43 5.125.292,77 0,00 0,00 11.555.229,20
Saldo aus 1.1 0,00 -497.318,16 -396.411,04 0,00 0,00 -893.729,20

1.2 Sonstige darlehensfinanzierte Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen) > 800 EUR netto
Erlös aus Sachanlageverkäufen 0,00
Erlös aus Verkäufen sonstiger Finanzanlagen (exklusive
Ausleihung an die gemeinsame Finanzanlage)

0,00

Erlös aus Beteiligungsverkäufen 0,00
Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten 0,00
Darlehensaufnahme 0,00

Summe Einzahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen für Investitionen 0,00

Summe Auszahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo aus 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Nicht-darlehensfinanzierte Investitionen > 800 EUR netto (keine Baumaßnahmen)
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit (ggf. anteilig) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlös aus Sachanlageverkäufen 0,00
Erlös aus Verkäufen sonstiger Finanzanlagen (exklusive
Ausleihung an die gemeinsame Finanzanlage)

0,00

Erlös aus Beteiligungsverkäufen 0,00
Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten 0,00

Summe Einzahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen für Investitionen 0,00

Summe Auszahlungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo aus 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Immat. VG und Sachanlagevermögen
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Evangelische Kirche von Westfalen Stellenübersicht 
§ 20 FiVO

Haushalt 2026

I. öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse
LKA Ä+E Schulen GRPS* GESAMT

Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 
B 7 1,00 1,00 1,00 1,00
B 5 2,00 2,00 2,00 2,00
B 3 1,00 1,00 1,00 1,00
B 2 0,80 0,80 0,80 0,80
A 16 6,33 5,33 0,50 0,50 5,00 4,00 1,00 1,00 12,83 10,83
A 15Z 4,00 4,00 4,00 4,00
A 15 1,00 1,00 1,00 1,00 29,00 25,60 31,00 27,60
A 14Z 5,00 5,00 5,00 5,00
A 14 5,00 5,00 34,83 33,83 93,00 82,32 1,00 1,00 133,83 122,15
A 13Z 3,00 2,64 3,00 2,64
A 13 LG 2.2 139,00 103,02 139,00 103,02
A 13 LG 2.1 36,00 31,88 36,00 31,88
A 13 9,50 9,50 9,50 7,50 4,00 4,73 23,00 21,73
A 12 8,57 8,57 82,00 72,12 2,00 1,00 92,57 81,69
A 11 5,65 5,65 1,00 1,00 6,65 6,65
Summe I. 1 40,85 39,85 45,83 42,83 397,00 331,58 8,00 7,73 491,69 422,00

II.1 privat-rechtliche Arbeitsverhältnisse Entgeltgruppen
LKA Ä+E Schulen GRPS* GESAMT

Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 
EG 15Z 1,00 1,00 1,00 1,00
EG 15Ü 0,28 0,28 0,28 0,28
EG 15 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 5,00
EG 14 5,00 5,00 8,48 8,48 9,00 9,00 22,48 22,48
EG 13 8,14 6,14 39,71 33,21 18,00 16,20 0,00 1,00 65,85 56,55
EG 12 23,15 22,15 17,91 15,91 1,81 1,81 8,00 7,00 50,87 46,87
EG 11 36,09 33,09 43,27 43,27 17,12 14,89 7,50 5,25 103,98 96,50
EG 10 36,89 33,88 15,53 14,53 12,88 12,01 65,30 60,42
EG 9b 0,47 0,47 0,47 0,47
EG 9 16,79 16,79 9,67 9,67 0,00 0,00 26,46 26,46
EG 8 29,03 29,03 8,65 8,65 0,51 0,51 0,00 0,50 38,20 38,70
EG 7 2,74 2,74 10,95 10,95 1,00 1,00 14,69 14,69
EG 6 31,18 31,18 31,14 30,14 12,54 12,54 3,04 2,35 77,90 76,21
EG 5 5,81 5,81 9,27 9,27 11,39 10,54 26,47 25,62
EG 4 1,00 1,00 2,00 2,00 1,50 1,00 4,50 4,00
EG 3 1,00 1,00 11,59 9,82 1,96 1,67 14,55 12,49
EG 2 0,00 0,00 0,00 0,00
EG 1a 13,02 13,02 14,89 11,97 27,91 24,99
EG 1 1,60 1,60 0,36 0,36 1,96 1,96
Summe II. 1 200,72 191,71 222,20 209,93 106,43 96,97 18,54 16,10 547,88 514,70

II.2 privat-rechtliche Arbeitsverhältnisse S- und SD-Entgeltgruppen
LKA Ä+E Schulen GRPS* GESAMT

Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 
SD 18 1,53 1,53 1,53 1,53
SD 12 1,00 1,00 1,00 1,00
S 15 5,00 4,50 5,00 4,50
Summe II. 2 1,53 1,53 6,00 5,50 7,53 7,03

II.3 privat-rechtliche Arbeitsverhältnisse andere Tarifwerke
LKA Ä+E Schulen GRPS* GESAMT

Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 
Auszubildender BBiG 1,00 1,00 1,00 1,00
Summe II. 3 1,00 1,00 1,00 1,00

II.4 privat-rechtliche Arbeitsverhältnisse außertariflich 
LKA Ä+E Schulen GRPS* GESAMT

Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 
außertariflich 2,00 2,00 1,59 1,59 3,59 3,59
Summe II. 4 2,00 2,00 1,59 1,59 3,59 3,59

Gesamtsumme Vollzeitkräfte (VZK)
LKA Ä+E Schulen GRPS* GESAMT

Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist 
GESAMT 245,10 235,09 270,61 255,35 509,43 434,05 26,54 23,83 1.051,69 948,32

GRPS* § 1 Abs. 3 Rechnungsprüfungsgesetz (RPG)
Anstellungsträgerin der Beschäftigten der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle ist die Evangelische Kirche von Westfalen.  

Haushalt 2026

Stellenübersicht der Evangelischen Kirche von Westfalen 
gem. § 20 Finanzwesenverordnung
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